




:NÖ V NRW 1  /  2 0 11    
 

 

39

von 20 cm bereit, kann aber in den Kooperationsgebieten 
auch DOP mit höherer Auflösung liefern. Eine Übersicht 
über die Verfügbarkeit kann von der Internetseite der 
Bezirksregierung7 heruntergeladen werden. 

DOP mit einer GSD von 30 cm (DOP30), also Daten der 
Bildflugjahre 2007 und älter, werden im Datenformat TIFF 
unkomprimiert vorgehalten. Eine farbige Kachel der Grö-
ße 2 km*2 km hat dabei eine Dateigröße von 130 MByte. 
Bei einer Bodenauflösung von 20 cm (DOP20) wächst die 
Dateigröße auf 300 MByte, eine Halbierung der Boden-
auflösung führt zu einer Vervierfachung der Datenmenge. 
Eine DOP10-Kachel der Größe 2 km*2 km hat schon eine 
Dateigröße von 1,2 GByte. Wie schon bei den DLB war 
es im Hinblick auf Speicherung, Archivierung, Sicherung 
und Datenbereitstellung unausweichlich, auf eine intelli-
gente Komprimierung zu setzen. Es besteht die Absicht, 
ab Mitte des Jahres 2011 DOP nur noch verlustfrei nach 
JPG2000 komprimiert abzugeben, was in Abhängigkeit 
vom Bildinhalt zu einer Reduzierung der Datenmenge auf 
ca. 50 % führt. Darüber hinaus ist geplant, DOP mit einer 
stärkeren Komprimierung (1:10, 1:33) für Anwender be-
reit zu stellen, die entweder die Originaldaten wegen der 
großen Datenmenge nicht verarbeiten können oder deren 
Anwendungen geringe „Artefaktbildungen“ durch die 
stärkere Komprimierung verkraften. 

Aktuelle DOP, also die Daten der letzten drei Bildflugjah-
re, werden nur noch im Lagebezugssystem ETRS89 in 
der UTM-Projektion (Streifen 32) abgegeben. Metadaten 
zu jeder Abgabekachel werden dabei nach den Vorschrif-
ten des AdV-Produktstandards8 erzeugt. 

4.3 DOP im Internet 

Die aktuellen DOP des Landes können als Webapplikati-
on im Internet betrachtet werden. Werkzeug hierfür ist der 
Webdienst tim-online9, der eine Suche nach Verwal-
tungseinheiten, Gemarkungs- und Flurstücksangaben, 
Adresse oder Angabe von Kartenblättern der Topogra-
phischen Karten zulässt. Diese Funktionalitäten sind im 
Onlineshop des Landes, das Geobasisdatenportal10, 
implementiert, in dem DOP selektiert und bestellt werden 
können. (Abbildung 16). Eine Online-Auslieferung der 
                     
 
7 http://www.bezreg-

koeln.nrw.de/brk_internet/organisation/abteilung07_produkte/bildinformati

onen/orthophoto_dop/bearbeitungsreihenfolge.pdf 

8 AdV: Produktstandard für digitale Orthophotos ATKIS-DOP, Version 1.2, 

Stand 1.4.2009 

9 www.tim-online.nrw.de 

10 https://www.geodatenzentrum.nrw.de 

verlustfrei komprimierten DOP ist wegen der großen 
Datenmenge nicht vorgesehen. 

 
Abb. 16: Screenshot „Geobasisdatenportal / Selektion von DOP-Kacheln“ 

4.4 Kooperation mit Kommunen 

Seit 2007 unterstützt das Land die Kommunen bei der 
Erledigung ihrer Aufgaben, indem bei Bedarf vom Lan-
desstandard abweichende Geobasisdaten bereitgestellt 
werden. Im Falle der Bildmodelle sind dies eine höhere 
Bodenauflösung von 10 cm, zum Teil eine größere Quer-
überdeckung zur Verringerung der Umklapp- und Verde-
ckungseffekte am Bildrand und ein laubfreier Vegetati-
onszustand. Rechtzeitig vor der Ausschreibung des 
nächsten Bildfluges erkundet Geobasis NRW den kom-
munalen Bedarf und bringt diesen über eine eigene Leis-
tungsbeschreibung in das Vergabeverfahren ein. Die 
finanzielle Basis dieser Kooperation sieht dabei so aus, 
dass das Land die ohnehin aufzubringenden Kosten für 
eine Befliegung und DOP-Prozessierung einbringt und 
die Kommunen nur die anfallenden Mehrkosten trägt. Die 
Kommunen übernehmen die terrestrische Passpunktbe-
stimmung, Geobasis NRW prozessiert die DOP10. Beide 
Kooperationspartner haben am Ende das uneinge-
schränkte Nutzungsrecht an allen Zwischen- und Ender-
gebnissen und können dabei in mehrfacher Hinsicht von 
dem Mehrwert einer solchen Kooperation profitieren. Die 
Kommunen kommen so kostengünstiger an die von ihnen 
benötigten Daten und können sich hinsichtlich der Pro-
jektabwicklung, insbesondere bei der Ausschreibung und 
der Leistungsabnahme, auf die photogrammetrische 
Kompetenz von Geobasis NRW verlassen. Das Land 
verfügt in den Kooperationsgebieten über hochwertigere 
Daten, aus denen durch Reduktion der Bodenauflösung 
auf eine GSD von 20 cm der Landesstandard abgeleitet 
werden kann, darüber hinaus aber auch andere Anforde-
rungen des Landes bedient werden können. 
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Die Kooperationen der vergangenen drei Jahre nahmen 
immer einen Umfang von ca. 1/3 der jährlichen Beflie-
gungsfläche an. Die aktuelle Kooperation, bei der die 
Datenerfassung zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Ende 
März) fast abgeschlossen ist, nimmt z.B. eine Beflie-
gungsfläche von ca. 4.700 km² ein. 

5 Ausblick 

In der Einleitung wurde darauf hingewiesen, dass Geo-
basisdaten entsprechend den Anforderungen der Bürger 
und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und 
Wissenschaft zu führen und regelmäßig zu aktualisieren 
seien. In der Vergangenheit hat die nordrhein-
westfälische Landesvermessung auf veränderte Nachfra-
gesituationen stets mit einer Anpassung des Geobasisda-
tenangebots reagiert. 

Wegen der größeren Objektivöffnung digitaler Kameras 
treten an den Bildrändern senkrecht zur Flugrichtung 
stärkere Umklappungen und daraus folgend Verdeckun-
gen auf, als sie aus der Zeit der Reihenmesskammern 
gewohnt sind. Auf dieses Problem kann mit einer Erhö-
hung der Querüberdeckung reagiert werden. Die für die 
DOP-Herstellung relevanten Bildbestandteile werden 
dann aus nadirnahen Bereichen entnommen, wo die 
Umklappeffekte geringer sind. In der aktuellen Befliegung 
sind entsprechende Vorkehrungen getroffen worden, aus 
denen im Laufe der Prozessierung Rückschlüsse für die 
Zukunft zu ziehen sind. 

Mit Digitalkameras ist eine deutlich höhere Farbtiefe als 
bislang gewohnt zu erzielen. Digitale Aufnahmesensoren 
lassen eine Farbtiefe von 12 Bit zu. Damit ist allerdings 
auch eine Verdoppelung der Datengröße verbunden. 
Bislang hat Geobasis NRW diese größere Farbtiefe nicht 
genutzt und ließ sich Bilddaten mit 8 Bit pro Farbkanal 
liefern. In der laufenden Ausschreibung ist erstmalig ein 
Los der GSD20-Befliegung mit der höheren Farbtiefe 
ausgeschrieben. Es besteht die Absicht, die radiometri-
schen Anpassungen nicht erst bei der DOP-Produktion 
sondern schon auf den DLB und bei voller Farbtiefe vor-
zunehmen. Anschließend wird das Bild auf 8 Bit zusam-
mengeschoben und dem weiteren Bearbeitungsprozess 
zugeführt. Auf diese Weise sollen die radiometrischen 
Vorteile der 12-Bit-Bilder genutzt werden, ohne die dop-
pelte Datenmenge durch die gesamte Prozessierung 
schleusen zu müssen. 

Nachdem schon 2008, dem zuvor verabschiedeten AdV-
Standard folgend, die Bodenauflösung in den Bildmodel-
len von 3 dm auf 2 dm umgestellt wurde, werden inzwi-
schen angesichts der kommunalen Nachfrage nach hö-
her aufgelösten Daten Überlegungen angestellt, eine 

GSD von 10 cm als Landesstandard einzuführen. Zurzeit 
scheitert dieses Vorhaben allerdings an den verfügbaren 
Ressourcen. 

Ulrich Krause 
Bezirksregierung Köln, Abteilung 7 

Muffendorfer Straße 19 - 21 
53177 Bonn 

ulrich.krause@bezreg-koeln.nrw.de 
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Anhang: Tabelle mit Kameraparametern 
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Franz Adickes in den Jahren von 1873 bis 1877 in Dortmund 
– eine biographische Skizze – 

Prof. Dr.-Ing. Erich Weiß

1 Vorbemerkungen 

Geodätisch-städtebauliche Berichte aus der jüngeren 
Stadtentwicklung Dortmunds1 oder Veröffentlichungen 
des Vermessungs- und Katasteramtes Dortmund2 enthal-
ten nur spärliche Hinweise auf das Wirken von Franz 
Adickes, eines bedeutenden Juristen, Kommunalpoliti-
kers, Universitätsgründers und Staatsmannes des aus-
gehenden 19. Jahrhunderts und des beginnenden 20. 
Jahrhunderts in Preußen, zumeist nur einen Hinweis auf 
die „Lex Adickes“ bzw. das Gesetz, betreffend die Umle-
gung von Grundstücken in der Stadt Frankfurt am Main 
vom 28. Juli 19023, obwohl sein berufliches Wirken in 
Dortmund begann. In der Biographie „Franz Adickes – 
Sein Leben und sein Werk“, welche von der Frankfurter 
Historischen Kommission im Jahre 1929 herausgegeben 
worden ist, vermutete bereits Heinrich Bleicher4, dass 
Adickes frühes Wirken in Dortmund, aber danach auch im 
preußischen Altona, durch den Ersten Weltkrieg, die 
anschließende Revolution sowie die nachfolgende Inflati-
on zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Vergessenheit 
geraten war. In Anbetracht des anstehenden 100. Todes-
tages von Franz Adickes am 4. Februar 2015 erscheint 
es geboten, nunmehr auch sein Dortmunder Wirken, 
soweit noch möglich, einmal offen zu legen. 

                     
 
1 Vgl. Mönig, Hans, Die Ordnung von Grund und Boden in der Stadtge-

schichte von Dortmund, Dortmund 1962, S. 17 f., S. 31 u. 47. 

2 Stadt Dortmund, Vermessungs- und Katasteramt (Hrsg.), Vermessung in 

Dortmund / Beiträge zur Geschichte des Vermessungs- und Kartenwe-

sens, Dortmund 1976, S. 14, 119, 216 f. 

3 Preußische Gesetzessammlung (PrGS) 1902, S. 273. 

4 Bleicher, Heinrich, Franz Adickes als Kommunalpolitiker, in: Landmann, 

Ludwig, Historische Kommission der Stadt Frankfurt am Main (Hrsg.), 

Frankfurt 1929, S. 260. 

 
Abb. 1: Oberbürgermeister Franz Adickes im Jahre 1910 
(Quelle: Fotografie des bayrischen Hoffotografen Arthur Marx (1855 – 
1929) ; Eigentum der Historischen Kommission der Stadt Frankfurt am 
Main) 

Fachspezifisch ist dabei sofort anzumerken, dass die Lex 
Adickes aus dem Jahre 1902 auch nach ihrer erweiterten 
Anwendungsmöglichkeit durch das preußische Woh-
nungsgesetz vom 28. März 19185 erst durch Ortsstatut 
seit dem Jahre 1931 für die Stadt Dortmund nutzbar 
gemacht wurde. Die nach dem Zweiten Weltkrieg erfor-
derlichen umfassenden Bodenneuordnungsmaßnahmen 
im Dortmunder Stadtkern auf rd. 134 ha mit etwa 1300 
betroffenen Grundeigentümern als Voraussetzung für den 
Wiederaufbau wurden nach der Reichsumlegungsord-

                     
 
5 PrGS 1918, S. 23. 
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nung vom 16. Juni 19376 eingeleitet, wenngleich sie 
zunächst als rein agrarisches Neugestaltungsinstrument 
angelegt war; mittels der 2. Durchführungsverordnung 
über Neuordnungsmaßnahmen zur Beseitigung der 
Kriegsfolgen vom 2. Dezember 19407 war sie deshalb 
ausdrücklich auch für städtebauliche Bodenneuord-
nungsmaßnahmen als sinngemäß anwendbar erweitert 
worden. 

2 Biographische Grunddaten 

2.1 Familiäre Herkunft und Schulbildung 

Franz Bouchard Ernst Adickes wurde am 19. Februar 
1846 in Harsefeld bei Stade als Sohn des Amtsrichters 
Wilhelm Dietrich Adickes8, aus alteingesessener, ange-
sehener, friesischer Familie im Lande Wursten zwischen 
Bremerhaven und Cuxhaven, und seiner Ehefrau There-
se Henriette Charlotte Theodore, geb. Chappuzeau9, 
Tochter des königlichen Amtmannes aus Bederkesa, 
einer ursprünglich hugenottischen Familie aus der Gas-
cogne, geboren. Schon die Großväter bekleideten in der 
Region verschiedene öffentliche Ämter. Zu den drei Ge-
schwistern von Franz Adickes zählte der später bedeu-
tende Philosoph Erich Adickes10, der als Professor für 
Philosophie an der Eberhard-Karls-Universität zu Tübin-
gen den handschriftlichen Nachlass von Immanuel Kant11 
durcharbeitete und als sogenannte Kantausgabe der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften, Band I-III, 
zwischen 1911 und 1914 veröffentlichte12. 

                     
 
6 Reichsgesetzblatt Teil I (RGBl. I) 1937, S. 629. RGBl. I 1940, S. 1575. 

7 Reichsgesetzblatt Teil I (RGBl. I) 1937, S. 629. RGBl. I 1940, S. 1575. 

8 Adickes, Wilhelm Dietrich, geb. 6. Okt. 1817 in Midlum-

Rosengarten/gest. 14. Okt.1896 in Lesum. 

9 Adickes, Therese Henriette Charlotte Theodore, geb. 

Chappuzeau, geb. 8. Mai 1822 in Uelzen/gest. 29. Mai 1898 in Lesum. 

10 Adickes, Erich, geb. 29. Juni 1866 in Lesum/gest. 8. Juli 1928 in Tübin-

gen. 

11 Kant, Immanuel, geb. 22. April 1724 in Königsberg/gest. 12. Febr. 1804 

in Königsberg. 

12 Adickes, Magdalene Emilie Dorothea, geb. 8. Jan. 1849 in Harse-

feld/gest. 21. Febr. 1917 in Tübingen; vgl. Eintrag im „Kirchenbuch Harse-

feld – Getaufte und Begrabene 1849-1852“, S. 41. 

In einigen biographischen Veröffentlichungen existiert die Schwester 

ausdrücklich nicht (z.B. Foerster, Erich: 1915 - Adickes, Franz, in: Deut-

sches Biographisches Jahrbuch, S. 111-116, Berlin und Leipzig 1925, „… 

der älteste unter drei Brüdern …“, Klötzer, Wolfgang: Franz Adickes 1846-

1915, in: Männer der deutschen Verwaltung - 23 biographische Essays, 

Köln 1963 sowie Franz Adickes - Frankfurter Oberbürgermeister 1891-

1912, in: Oberbürgermeister; Bd. 13 der Büdinger Forschungen zur 

Nach privatem Unterricht in Harsefeld etwa ab Herbst 
1850 und dem Volksschulbesuch ab Herbst 1852 in Le-
sum bei Bremen, wohin der Vater zwischenzeitlich ver-
setzt worden war, begann für Franz Adickes im Jahre 
1860 die höhere Schule in Hannover; dort wohnte er bei 
den Großeltern Wehner mit zwei unverheirateten 
Schwestern seiner Mutter, Luise und Emilie. Im Jahre 
1864 erwarb er dort das Abitur und studierte anschlie-
ßend Rechtswissenschaften an der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg, der Ludwig-Maximilians-
Universität München sowie an der Georg-August-
Universität Göttingen. 

2.2 Studium und Referendariat 

Im Sommersemester 1864 sowie im Wintersemester 
1864/65 hörte er in Heidelberg unter anderem bei Karl 
Adolph von Vangerow13 vor allem Römisches Recht und 
Rechtsgeschichte, bei Ludwig Häusser14 römische Ge-
schichte und bei Ernst Adolf Pagenstecher15 die Ge-
schichte des römischen Zivilprozesses. 

Im Sommersemester 1865 hörte er in München unter 
anderem bei Paul Rudolf von Roth16 deutsche Rechtsge-
schichte, bei Hermann Seuffert17 deutsches Zivilprozess-
recht sowie bei Ernst August Ritter von Seuffert18 römi-
sches Erbrecht. 

                                 
 
Sozialgeschichte, S. 39-56, Hrsg. Schwabe, Klaus, Boppard 1981 „… als 

ältester von drei Brüdern …“, in anderen ausdrücklich sehr wohl z.B. 

Lange, Helmut: Franz Adickes (1846-1915), in: Persönlichkeiten der 

Verwaltung - Biographien zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1648-

1945, Hrsg. Jeserich, Kurt und Neuhaus, Helmut, Stuttgart u.a. 1991: F. 

Adickes „… wuchs als ältester Bruder einer Schwester und zweier Brüder 

…“ auf). 

Adickes, Ernst Eduard, geb. 21. Dez. 1850 in Harsefeld/gest. 8. Mai 1897 

in Barum/Bad Bevensen; Theologe. 

13 Vangerow, Karl Adolph von, geb. 15. Juni 1808 in Schiffelbach bei 

Marburg/gest. 11 Okt. 1870 in Heidelberg. 

14 Häusser, Ludwig, geb. 21. Okt. 1818 in Kleeberg (Elsaß)/gest. 17. März 

1867 in Heidelberg. 

15 Pagenstecher, Ernst Adolf, geb. 30. Juni 1826 in Elberfeld/gest. 10. 

Febr. 1901 in Heidelberg. 

16 Roth, Paul Rudolph von, geb. 11. Juli 1820 in Nürnberg/gest. 28. März 

1892 in München. 

17 Seuffert, Hermann, geb. 28. August 1836 in Ansbach/gest. 22. Nov. 

1902 in Bonn. 

18 Seuffert, Ernst August Ritter von, geb. 1. Sept. 1829 in Würzburg/gest. 

6. Jan. 1907 in München. 
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Vom Wintersemester 1865/66 bis zum Wintersemester 
1866/67 hörte er schließlich in Göttingen unter anderem 
bei Heinrich Albert Zachariae (auch Zachariä)19 Kriminal-
recht, bei Emil Herrmann (auch Hermann)20 Kriminalpro-
zessrecht, bei Johann Alfons Renatus von Helferich 
(auch Helfferich)21 Nationalökonomie und Staatsrecht 
sowie bei Otto Ernst Hartmann22 die Geschichte des 
römischen Zivilprozesses und Zivilprozessrecht. Seine 
Studien schloss Adickes Mitte März 1867 in Göttingen ab 
und übersiedelte nach Celle zur Ablegung des ersten 
juristischen Staatsexamens. 

Am 11. April 1867 erhielt er die Aufgabenstellung seiner 
ersten Staatsarbeit vom damaligen Vizepräsidenten des 
Oberappellationsgerichts in Celle Gerhard Adolf Wilhelm 
Leonhard23; er war unter anderem preußischer Justizmi-
nister mit fachspezifisch bedeutsamen Gesetzeswerken: 
Die preußische Grundbuchordnung vom 5. Mai 187224 
sowie das preußische Hypothekengesetz vom gleichen 
Tage25. Ihre Entwürfe wurden von Franz August Alexan-
der Foerster26 erarbeitet. Am 18. Juni 1867 gab Adickes 
sein 196 Seiten umfassendes Arbeitsergebnis ab. Nach 
der mündlichen Prüfung am 20. Juli des gleichen Jahres 
wurde ihm mitgeteilt, dass er das Examen insgesamt mit 
„Sehr gut“ bestanden hatte. 

Die anschließende Referendarausbildung absolvierte er 
in Neustadt am Rübenberge, Hannover, Göttingen und 
Berlin. Da man seinerzeit in Berlin seine Zulassung zum 
Assessorexamen regelmäßig erst nach vier Jahren er-
hielt, absolvierte er zwischenzeitlich seine militärischen 
Pflichten vom 1. April 1869 bis zum 1. April 1870 beim 3. 
Garderegiment zu Fuß; verabschiedet wurde er dabei 
nach bestandenem Offiziersexamen als Unteroffizier der 
Reserve mit der Qualifikation zum Gardeoffizier. Von 
Ende Juli 1870 bis Ende Juni 1871 musste er am 
                     
 
19 Zachariae, Heinrich Albert, geb. 20. Nov. 1806 in Herbsleben bei 

Langensalza/gest. 29. April 1875 in Cannstadt bei Stuttgart. 

20 Herrmann, Emil, geb. 9. April 1812 in Dresden/gest. 16. April 1885 in 

Gotha. 

21 Helferich, Johann Alfons Renatus von, geb. 5. Nov. 1817 in Neucha-

tel/gest. 8. Juni 1892 in München. 

22 Hartmann, Otto Ernst, geb. 30. Sept. 1822 in Lüneburg/gest. 17. Sept. 

1877 in Göttingen. 

23 Leonhard, Gerhard Adolf Wilhelm, geb. 6. Juni 1815 in Hannover/gest. 

7. Mai 1880 in Hannover. 

24 PrGS 1872, S. 433. 

25 Ebd. S. 446. 

26 Foerster, Franz August Alexander, geb. 10. Okt. 1790 in Breslau/gest. 

19. Febr. 1872 in Berlin. 

Deutsch-Französischen Krieg teilnehmen. Am 24. Sep-
tember 1871 erhielt er schließlich das Thema seiner 
schriftlichen Assessorenarbeit: „Wen trifft nach Gemei-
nem Recht die Beweislast, wenn der mit der actio manda-
ti constraria auf Ersatz der Auslagen belangte Mandant 
einwendet, dass die Auslagen nicht aus den Mitteln des 
Mandatars, sondern mit dem diesen hierzu gegebenen 
Gelde des Mandanten bestritten seien?“ Im September 
1872 reichte er seine Arbeit beim Oberprüfungsamt in 
Berlin ein und bestand am 25. Januar 1873 das Asses-
sorexamen mit dem Gesamturteil „Gut“. 

Dieser Phase seines Berufslebens sind auch seine ersten 
rechtswissenschaftlichen Veröffentlichungen zu relativ 
allgemeinen Themen zuzuordnen27. 

2.3 Allgemeiner beruflicher Werdegang 

– in Dortmund von 1873 bis 1877 

 
Abb. 2: Gerichtsassessor Franz Adickes im Jahre 1873 
(Quelle: Landmann, Ludwig / Historische Kommission der Stadt Frankfurt 
am Main (Hrsg.); Frankfurt 1929; in: Franz Adickes – Sein Leben und sein 
Werk; nach Seite 96) 

                     
 
27 Vgl. Abschnitt 4.1. 
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Abb. 3: Bewerbungsschreiben des Franz Adickes vom 10.03.1873 an die 
Stadt Dortmund 
(Quelle: Stadtarchiv Dortmund; Bestand 3; Nr. 4479) 

Die berufliche Laufbahn begann Franz Adickes nach 
grundlegenden Abwägungen zwischen wissenschaftli-
chen und kommunalpolitischen Begabungen mit seiner 
Bewerbung vom 10. März 1873 zum Beigeordneten und 
wenig später auch 2. Bürgermeister der Stadt Dortmund. 
Am 17. März und 8. April stellte er sich persönlich in 
Dortmund vor. Am 5. Mai wurde er von der Stadtverord-
netenversammlung einstimmig für 12 Jahre gewählt und 
nach der Bestätigung durch den König vom 23. Juni am 
19. Juli 1873 in sein Amt eingeführt. 

Sehr förderlich war dabei wohl ein Empfehlungsschreiben 
des Gerichtsrates Ebmeier28 vom Göttinger Obergericht. 

                     
 
28 Ebmeier, Carl Heinrich, geb. 18. Aug. 1829 in Unna/gest. 21. Febr. 

1879 in Göttingen; vgl. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 

Berlin: Preuß. Staatshandbuch 1879/80; Stadtarchiv Göttingen: Sterbere-

gister 1879; Evangl. Kreiskirchenamt Unna: Taufregister 1829; die Familie 

war jedoch wohnhaft in Hamm. 

Er beschrieb ihn darin als einen in seltenem Maße tüchti-
gen Mann von angenehmer Umgangsweise, pflichttreuer 
Gesinnung, ehrenhaftem, braven Charakter, ungewöhn-
lich guter Begabung, rascher und gewandter Auffassung, 
scharfem Verstande, Klarheit im Denken und Urteilen und 
einem geradezu seltenen Fleiß und Eifer; an seinen 
Schriften rühmte er die besonders anerkennenswerte, 
praktische Richtung, die gewandte Behandlung und ü-
berzeugungsfähige Darstellung des Stoffes, wie sie ähn-
lich bei Männern jüngeren Alters selten angetroffen wur-
de. 

Fachlich erhielt Adickes in der Stadtverwaltung Dortmund 
die Zuständigkeiten über das Armen- und Stiftungswe-
sen, das Sparkassenwesen sowie über die Polizeisa-
chen, hierbei insbesondere für die Bau- und Gewerbepo-
lizei. Gleichwohl bot ihm der namhafte Rechtsgelehrte 
und damalige Rektor der Martin-Luther-Universität Halle, 
Professor August Anschütz29 mit Schreiben vom 28. Juli 
1873 einen rechtswissenschaftlichen Lehrstuhl an, doch 
Adickes hatte sich entschieden. 

Dieser Phase seines Berufslebens sind seine rechtswis-
senschaftlichen Veröffentlichungen zu den Themen der 
Armenpflege und Sozialversicherung sowie des Woh-
nungswesens zuzuordnen30. 

                                 
 
Der Gutachter C.H. Ebmeier war also entgegen der Behauptung unter 

anderem von Klötzer, W. in „Franz Adickes 1846-1915 / Männer der 

deutschen Verwaltung“, S. 248, Köln 1963, kein gebürtiger Dortmunder. 

C.H. Ebmeier begann seine juristische Laufbahn im Jahre 1857 als 

Appellationsgerichtsreferendar beim Bergamt Bochum/Oberbergamt 

Dortmund; dort wurde er noch im gleichen Jahr zum Gerichtsassessor 

und zum stellvertretenden Leiter des Bergamtes Bochum ernannt. Im 

Jahre 1861 wechselte er in die Richterlaufbahn als Kreisrichter nach 

Duisburg; vgl. Landesarchiv NRW/Abteilung Westfalen: Personalakten-

Signatur I 8168/Oberbergamt Dortmund. 

C.H. Ebmeier war mit Caroline Amalie Münchmeyer, geb. 7. Mai 1842 in 

Jacmel (Haiti)/gest. 1. Sept. 1924 in Konstanz, verheiratet, also Schwie-

gersohn des Carl Georg Heinrich Franz Hermann Münchmeyer, geb. 13. 

März 1815/gest. 28. Jan. 1909 und seiner Ehefrau Friederike Luise Emma 

Flashoff, geb. 30. Dez. 1821/gest. 19. Mai 1905, des Elternstammes des 

bekannten Hamburger Zweiges der Münchmeyer-Familie. 

Möglicherweise ist hier auch ein Erklärungsansatz für den Wechsel des 

Franz Adickes im Jahre 1877 von Dortmund nach Altona zu finden. 

29 Anschütz, August, geb. 9. Jan. 1826 in Suhl/gest. 2. Aug.1874 in Bad 

Soden. 

30 Vgl. Abschnitt 4.2. 
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Abb. 4: Gutachten des Obergerichtsrates C.H. Ebmeier vom 18.03.1873 über Franz Adickes 
(Quelle: Stadtarchiv Dortmund; Bestand 3; Nr. 4479)
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– in Altona von 1877 bis 1890 

Im Oktober 1876 bewarb sich Franz Adickes um die 
attraktive Beigeordnetenstelle in Altona, da sie für einen 
noch jungen Kommunalbeamten neben einer guten Do-
tierung vor allem einen relativ sicheren Zugang zum Amte 
des dortigen Oberbürgermeisters, und damit zum Mitglied 
des Preußischen Herrenhauses, bot. Der damalige Ver-
waltungschef von Altona, Friedrich Gottlieb Eduard von 
Thaden31 leitete bereits seit 1856, zunächst unter däni-
scher Herrschaft bis 1863 als Bürgermeister und danach 
unter preußischer Herrschaft bis 1883 als Oberbürger-
meister, die Geschicke der Stadt. Er war in jener Zeit 
aber bereits kränklich und amtsmüde. Franz Adickes 
wagte mit Unterstützung des ehemaligen Oberbürger-
meisters von Dortmund, Dr. jur. Hermann Heinrich Be-
cker32, seinerzeit Oberbürgermeister von Köln (von 1875 
bis 1885) sowie Mitglied des Preußischen Herrenhauses 
und des Preußischen Staatsrates, genannt „Roter Becker 
aus Köln“, diese Veränderung. 

Im entsprechenden Empfehlungsschreiben vom 13. No-
vember 1876 heißt es unter anderem: 
„Da ich aus meiner früheren Stellung Herrn Adickes ken-
ne, und weil ich wünsche, dass er aus einer Umgebung, 
welche die volle Anerkennung geistiger Überlegenheit nur 
zu gern versagt, herauskomme, erlaube ich mir, seine 
Bewerbung bei Ihnen und der Präsentationskommission 
(die aus 6 Magistratsmitgliedern und 6 Stadtverordneten 
bestand / Anm. d. Verf.) zu befürworten. Adickes ist nicht 
bloß tüchtiger Jurist, sondern er hat sich sehr bald in das 
ihm bis zum Herbst 1872 ganz fremde Verwaltungswesen 
hineingearbeitet. Die durchaus gelungene Reorganisation 
des Dortmunder Armen- und Stiftungswesens ist größten-
teils sein eigenstes Werk. Die Polizeisachen, besonders 
Gewerbe- und Baupolizei hat er mit Geschick bearbeitet 
und verwandte Materien dabei sorgsam mit beobachtet; 
so hat er z.B. für den Stadtteil, der künftig das städtische 
Krankenhaus umgeben wird, einen Bebauungsplan ent-
worfen, der allgemeinen Beifall findet. Die Vertretung des 
Magistrats bei städtischen Deputationen oder Kommissi-
onen habe ich mit Vorliebe ihm übertragen, weil es ihm 
stets leicht wurde, in gewinnender Weise die Gesichts-
punkte zur Geltung zu bringen, die das städtische Inte-
resse erheischte.“ 

                     
 
31 Thaden, Friedrich Gottlieb Eduard von, geb. 26. Dez. 1809 in Sünde-

ruphof bei Flensburg/gest. 5. Juni 1886 in Braunschweig. 

32 Becker, Hermann Heinrich, geb. 15. Sept. 1820 in Elberfeld/gest. 9. 

Dez. 1885 in Köln. 

Franz Adickes gewann die Wahl zum Beigeordneten in 
Altona am 4. Januar 1877 sowie nach formalrechtlichem 
Protest auch die erforderliche zweite Abstimmung am 29. 
Juni 1877. Die Wahlbestätigung durch den König erfolgte 
am 1. August 1877, seine Amtseinführung in Altona am 2. 
Oktober 1877. Am 27. September 1877 war Adickes 
feierlich aus Dortmund verabschiedet worden33. 

Franz Adickes konnte sich nun als tatkräftiger Beigeord-
neter der preußischen Stadt Altona bis zum Jahre 1883 
hinreichend profilieren, denn erst zu diesem Zeitpunkt trat 
von Thaden vom Amte des Oberbürgermeisters in Altona 
zurück. Bei der erforderlichen Neuwahl wurde Franz 
Adickes am 30. Juni 1883 einstimmig zum neuen Ober-
bürgermeister von Altona gewählt. Seine Wahl wurde am 
20. August vom König bestätigt; am 30. September 1883 
erfolgte die Amtseinführung. Kraft dieses Amtes wurde er 
Mitglied des Preußischen Herrenhauses. Am 24. Januar 
1884 wurde er bereits zum persönlichen Mitglied des 
Preußischen Herrenhauses auf Lebenszeit berufen. 

Die außerordentlichen Verdienste des Beigeordneten und 
späteren Oberbürgermeisters Franz Adickes um die 
allgemeine städtebauliche Entwicklung sowie um die 
gewerblich-industrielle Infrastrukturentwicklung von Alto-
na in den Jahren zwischen 1877 und 1890 sind wohl 
wissenschaftlich bis heute nicht hinreichend aufgearbeitet 
worden. 

Dieser Phase seines Berufslebens sind vor allem seine 
bedeutsamen Veröffentlichungen zum Städtebau und 
Wohnungswesen zuzuordnen34. 

– in Frankfurt am Main von 1891 bis 1912 

Am 11. September 1890 wurde Franz Adickes vom 
Stadtverordnetenvorsteher der Stadt Frankfurt am Main 
Dr. Gustav Humser35 in Begleitung des Stadtverordneten 
Leopold Sonnemann36 offiziell eingeladen, als Kandidat 
für die Wahl zum Oberbürgermeister zur Verfügung zu 
stehen. Er sollte Nachfolger des zuvor als preußischer 
Finanzminister nach Berlin berufenen bisherigen Amtsin-

                     
 
33 Vgl. Stadtarchiv Dortmund (StadtA DO), in: Westfälische Zeitung vom 

28. September 1877 / Mittagsblatt. 

34 Vgl. Abschnitt 4.3. 

35 Humser, Gustav, geb. 24. April 1836 in Frankfurt am Main/gest. 5. Mai 

1918 in Frankfurt am Main; er war Geheimer Justizrat und Notar. 

36 Sonnemann, Leopold, geb. 29. Okt. 1831 in Höchberg, Unterfran-

ken/gest. 30. Okt. 1909 in Frankfurt am Main; er war Gründer und Verle-

ger der Frankfurter Zeitung. 
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habers Johannes Franz Miquel37 werden; fachspezifisch 
ist hier auf die sogenannte „Miquelsche Steuerreform“ mit 
dem Einkommenssteuergesetz vom 24. Juni 189138, dem 
Gewerbesteuergesetz vom 24. Juni 189139, dem Vermö-
genssteuergesetz vom 14. Juli 189340 sowie dem Kom-
munalabgabengesetz vom 14. Juli 189341 hinzuweisen. 
Entsprechende Vorgespräche waren vertraulich bereits 
seit Juli jenes Jahres über die Schleswiger Regierung mit 
dem Oberpräsidenten Georg Maximilian Franz von 
Steinmann42 geführt worden. 

Auch ein entsprechendes Empfehlungsschreiben des 
Oberpräsidenten vom 22. Oktober 1890 an den Regie-
rungspräsidenten in Wiesbaden, Viktor von Tepper-
Laski43 wurde bereits abgefasst; darin heißt es: „Der 
Oberbürgermeister Adickes ist m.E. ein hervorragend 
qualifizierter Kommunalbeamter. Es ist ihm gelungen, 
während seiner siebenjährigen Tätigkeit als Oberbürger-
meister der Stadt Altona neben seiner vortrefflichen Lei-
tung der inneren Angelegenheiten der Stadt eine Reihe 
großer Verkehrsanlagen ins Leben zu rufen, welche 
bestimmt sind, Altona neben der erdrückenden Konkur-
renz Hamburgs in kommerzieller Hinsicht selbständig zu 
erhalten. Dahin gehören vor allem die großen Kai- und 
Hafenbauten mit Speichern, Verkaufshallen, Bahnverbin-
dungen usw., die Anlage von Pferdebahnen, die Grün-
dung der Altona-Kaltenkirchener-Eisenbahn, die Förde-
rung der Eingemeindung benachbarter Ortschaften, um 
Bauterain zu gewinnen, u.a.m.. Dabei hat Adickes es 
verstanden, die anfangs ihm entgegenstehende Opposi-
tion in den städtischen Körperschaften mehr und mehr 
seinen Reformplänen geneigt zu machen, so dass er 
gegenwärtig in der Leitung der städtischen Angelegenhei-
ten einem Widerspruch kaum mehr zu begegnen scheint, 
ein Resultat, welches er seinem klugen, einnehmenden 
und doch energischen Auftreten zu verdanken hat.“ 

                     
 
37 Miquel, Johannes Franz von, am 27. Jan./14. April 1897 geadelt; geb. 

19. Febr. 1828 in Neuenhaus, Grafschaft Bentheim/gest. 8. Sept. 1901 in 

Frankfurt am Main. 

38 PrGS 1891, S. 175. 

39 Ebd. S. 205. 

40 PrGS 1893, S. 134. 

41 Ebd. S. 152. 

42 Steinmann, Georg Maximilian Franz von, im Jahre 1888 geadelt; geb. 7. 

Okt. 1830 in Baumgarten bei Ohlau / gest. 4. Juni 1901 in Lübeck. 

43 Tepper-Laski, Viktor von, geb. 9. Sept. 1844 in Ratibor/gest. 28. Juni 

1905 in Wiesbaden; RP in Wiesbaden vom 1. Nov. 1890, in Köslin vom 6. 

Jan. 1898. 

Nach weiteren persönlichen Gesprächen am 7. Oktober 
1890 in Berlin mit dem neuen preußischen Finanzminister 
Miquel sowie dem preußischen Innenminister Ernst Lud-
wig Herrfurth44, die ihm unter anderem auch versicherten, 
dass der König seine Wahl durch die Stadtverordneten-
versammlung von Frankfurt am Main sicher bestätigen 
würde, stimmte Franz Adickes noch am gleichen Tage 
von Berlin aus seiner Kandidatur zur Oberbürgermeister-
wahl gegenüber dem Stadtverordnetenvorsteher Humser 
schriftlich zu. 

Am 14. Oktober 1890 wählte die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Frankfurt am Main Franz Adickes mit 
51 Ja-Stimmen, bei 2 Enthaltungen, für 12 Jahre zum 
neuen Oberbürgermeister, am 24. November 1890 erfolg-
te die königliche Bestätigung. Nachdem seine Verab-
schiedung als Oberbürgermeister von Altona mit einem 
Empfang beim Oberpräsidenten von Schleswig am 9. 
Januar 1891 abgeschlossen war, konnte Franz Adickes 
am Sonntag, den 11. Januar 1891 feierlich in sein neues 
Amt eingeführt werden. Rückblickend war damit offen-
sichtlich der rechte Mann zur rechten Zeit an den rechten 
Ort gestellt worden. 

In diesem neuen Amte schenkte nun Franz Adickes seine 
besondere Aufmerksamkeit der Entwicklung des Städte-
baues, der Wirtschaft sowie der Kultur und Wissenschaft 
in Frankfurt am Main. So wurden zahlreiche Vororte des 
ehemaligen Landkreises Frankfurt eingemeindet; es 
entstanden durch seine weitsichtigen Bodenbevorra-
tungs- und Bodenneuordnungsmaßnahmen, weg von der 
Baupolizeiordnung hin zur Zonenbauordnung, unter an-
derem mittels des Gesetzes zur Umlegung von 
Grundstücken in der Stadt Frankfurt am Main, neue 
Wohngebiete wie West-, Ost- und Nordend oder durch 
Sanierungsmaßnahmen neu gestaltete Wohngebiete 
sowie ein großzügiges Ringstraßensystem, der Alleen-
ring, mit den entsprechenden Radialverbindungen; seiner 
Förderung zuzurechnen sind der Bau des Osthafens, der 
Bau der Festhalle, die Gründung des Völkerkundemuse-
ums und der Skulpturensammlung, schließlich die Stif-
tungs-Universität Frankfurt; er gilt als bedeutender Re-
former des städtischen Armenwesens; so gründete er 
bereits im Jahre 1895 eine kommunale Arbeitsverwal-
tungsstelle, ein städtisches Amt zur Wohnungsvermitt-
lung sowie eine gemeinnützige Rechtsauskunftsstelle für 
Frankfurt folgten. Wegen der besseren Leistungsfähigkeit 
ließ er zentrale Krankenhausbauten, aber keine Bezirks-
krankenhäuser, errichten. Er förderte das Ausstellungs- 

                     
 
44 Herrfurth, Ernst Ludwig, geb. 6. März 1830 in Oberthau bei Merse-

burg/gest. 14. Febr. 1900 in Berlin; er war Innenminister von 1888 bis 

1892. 
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und Messewesen nachhaltig, indem er für das Jahr 1891 
die Internationale Elektrotechnische Ausstellung, für das 
Jahr 1904 die Internationale Automobilausstellung sowie 
für das Jahr 1909 die Internationale Luftschifffahrtsaus-
stellung in die Stadt holte und als Wirtschaftsstandort 
stärkte. Zur Verbesserung der wissenschaftlichen Ausbil-
dung in Nationalökonomie, Völkerrecht, Handelsrecht und 
Patentgesetzgebung forderte er für die höheren Schulen 
Englisch-Unterricht statt der Vermittlung von Überset-
zungstechniken aus dem Griechischen, so übrigens 
schon in Altona. Sein erfolgreiches Wirken erbrachte 
alsbald Anerkennung und Ruhm im In- und Ausland. 
Gleichwohl steht auch hier eine umfassende wissen-
schaftliche Aufarbeitung seines kommunalpolitischen 
Wirkens noch aus; nur einzelne Facetten wurden bisher 
hinreichend gewürdigt. 

Zum 1. Oktober 1912 trat Oberbürgermeister Franz Adi-
ckes, nach seiner Wiederwahl im Jahre 1902, aus ge-
sundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück. Zwi-
schenzeitliche Angebote, Oberbürgermeister von Magde-
burg oder preußischer Kultus- oder Finanzminister zu 
werden, hatte er stets abgelehnt; die Gründung einer 
Universität fesselte ihn im wohlverstandenen Sinne an 
Frankfurt am Main. Sein Nachfolger wurde Georg Philipp 
Wilhelm Voigt45. 

Seine Veröffentlichungen aus jener Zeit zum Städtebau 
und Wohnungswesen erhielten deutlich sozialere Aus-
prägungen, bildungspolitische Gesichtspunkte traten 
hinzu46. 

2.4 Familiäre Ergänzungen 

Am 27. September 1873 hat Franz Adickes, nach be-
standenem Assessorexamen am 25. Januar 1873 sowie 
der königlichen Stellenbestätigung für Dortmund am 23. 
Juni 1873, in Kassel Sophie Therese Teutonie Lambert47, 
Tochter des Medizinalrates Fritz Lambert und seiner 
Ehefrau Maria, geheiratet; im Juni 1870 hatten sie sich 
auf einer Ausflugsfahrt des Obergerichts Göttingen ken-
nen gelernt. 

                     
 
45 Voigt, Georg Philipp Wilhelm, geb. 16. Sept. 1866 in Klein-Schellmühl 

bei Danzig/gest. 13. April 1927 in Marburg. 

46 Vgl. Abschnitt 4.4. 

47 Lambert, Sophie Therese Teutonie, geb. 18. Mai 1848 in Waldkappel 

bei Eschwege/gest. 18. Dez. 1922 in Frankfurt am Main. 

Franz und Sophie Adickes hatten vier Kinder48: 

: Friedrich Wilhelm Burkhard, geboren 19. Juli 1874 in 
Dortmund/gestorben 23. Juli 1874 in Dortmund, 

: Theodore Maria Emilie Magdalene, geboren 5. Sep-
tember 1875 in Dortmund/gestorben 20. Februar 1945 
in Limburg/Lahn, 

: Toni Gertrud Luise Marie Veronika, geboren 27. August 
1878 in Altona/gestorben 27. August 1960 in Bad 
Schachen am Bodensee, 

: Erika Klara Theodore Gertrud, geboren 21. Februar 
1889 in Altona/gestorben 30. Mai 1960, in Frankfurt am 
Main. 

Bemerkenswert an der Familienentwicklung erscheint, 
dass die Tochter Theodore im Jahre 1895 den Frankfur-
ter Komponisten und Ersten Kapellmeister der Oper, 
Ludwig Rottenberg49 heiratete; er entstammte einer jüdi-
schen Familie. Deren Tochter Gertrud50 heiratete im 
Jahre 1924 den Frankfurter Komponisten Paul Hinde-
mith51. 

Die Tochter Gertrud Adickes heiratete im Jahre 1900 den 
rechtsnationalen Politiker, von 1928 bis 1933 Vorsitzen-
der der DNVP, sowie Wirtschafts- und Medienmagnaten 
Alfred Hugenberg52, der als antisemitischer Verleger und 
maßgeblicher Wegbereiter zur Machtergreifung Hitlers 
gilt53. Da Alfred Hugenberg als Sohn, der Cousine von 
Franz Adickes, Erneste, geb. Adickes54, geboren worden 
war, ist Gertrud seine Cousine 2. Grades. 

Bei Franz Adickes waren nach verschiedenen Berichten 
aus der Familie bereits im Jahre 1901 erste gesundheitli-
che Herz-Kreislauf-Probleme und Gicht wahrnehmbar. 
                     
 
48 Nach Auszug aus dem Stammbaum-Nachweis von Alexander Hugen-

berg, Stand 4. Mai 2009, sowie Auskünfte des StadtA DO und des 

Staatsarchivs Hamburg. 

49 Rottenberg, Ludwig, geb. 11. Okt. 1864 in Czernowitz/gest. 6. Mai 1932 

in Frankfurt am Main. 

50 Rottenberg, Gertrud, geb. 1900/gest. 1967. 

51 Hindemith, Paul, geb. 16. Nov. 1895 in Hanau/gest. 28. Dez. 1963 in 

Frankfurt am Main. 

52 Hugenberg, Alfred, geb. 19. Juni 1865 in Hannover/gest. 12. März 1951 

in Rottkamphaus/Gut Rohbraken. 

53 Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)-Entscheidung vom 17. März 2005, 

Az.: 3C20.04. 

54 Hugenberg, Erneste, geb. Adickes, geb. 1841/gest. 1917. 
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Dieser Umstand mag wohl auch erklären, warum er in 
jener Zeit die Berliner Angebote zum beruflichen Wechsel 
nicht annahm. Seinen Rücktritt vom Amt des Frankfurter 
Oberbürgermeisters überlebte er nur wenige Jahre. Er 
starb am 4. Februar 1915 in Frankfurt und wurde auf dem 
dortigen Hauptfriedhof beigesetzt. 

3 Die vier Dortmunder Jahre 

Im Jahre 1870 war Hermann Heinrich Becker55, der in 
Heidelberg, Bonn und Berlin Rechts- und Staatswissen-
schaften studiert hatte, nach einem sozialpolitisch sehr 
bewegten Vorleben zum Oberbürgermeister von Dort-
mund gewählt worden. Bereits seit dem Jahre 1862 ver-
trat er den Wahlkreis Dortmund als Mitglied der Fort-
schrittspartei im Preußischen Abgeordnetenhaus, im 
Norddeutschen sowie im Deutschen Reichstag. Ab dem 
Jahre 1872 gehörte er als Vertreter der Stadt Dortmund 
dem Preußischen Herrenhaus an. Aufgrund seiner per-
sönlichen Initiative wurde die Stelle des Beigeordneten 
und späteren 2. Bürgermeisters von Dortmund am 29. 
Juni 1872 erstmals als besoldete Stelle genehmigt und 
ausgeschrieben56. Noch während des laufenden Einstel-
lungsverfahrens wurden die Anfangsbezüge am 26. Feb-
ruar 1873 von 1500 Talern/Jahr auf 1800 Talern/Jahr 
erhöht57. Als Franz Adickes im Jahre 1874 das Amt des 
Oberbürgermeisters der alten preußisch-westfälischen 
Verwaltungsstadt Hamm (nicht Herford) angetragen wer-
den sollte, ließ Becker die Bezüge von Franz Adickes im 
Juli 1874 um weitere 200 Taler/Jahr erhöhen und ihn für 
Dortmund erhalten58. Im Jahre 1875 wurde Hermann 
Heinrich Becker zum Oberbürgermeister von Köln ge-
wählt; er vertrat nunmehr ab 1. Juni 1875 bis zu seinem 
Tode die Stadt Köln im Preußischen Herrenhaus sowie 
im Preußischen Staatsrat. Dabei verfestigte sich der Ruf 
als „roter Becker von Köln“. 

Ihm folgte nach kurzer Vakanz im Jahre 1875 Friedrich 
Wilhelm Bernard Becker59, der in Halle/Saale und Greifs-
wald Rechtswissenschaften studiert hatte sowie ab dem 

                     
 
55 Vgl. Anm. 32. 

56 StadtA DO Bestand 3 Nr. 4479, Personalakte Franz Adickes Blatt 1. 

57 Ebd. Blatt 29. 

58 Adickes, Erich, Franz Adickes als Mensch / Die Wanderjahre – Dort-

mund 1873-1877, in: Landmann, Ludwig, Historische Kommission der 

Stadt Frankfurt am Main (Hrsg.), Frankfurt 1929, S. 137. 

Vgl. dazu StadtA DO Bestand 3 Nr. 4479, Personalakte Franz Adickes 

Blatt 55 und 65; seine späteren Anfangsbezüge in Altona sollten dann 

bereits 5400 Taler/Jahr betragen. 

59 Becker, Friedrich Wilhelm Bernard, am 27. Nov. 1911 geadelt, geb. 12. 

Juli 1835 in Tangermünde/gest. 11. Jan. 1924 in Köln. 

Jahre 1868 Bürgermeister von Halberstadt war, als O-
berbürgermeister von Dortmund. Bereits nach einem 
Amtsjahr wurde er jedoch zum Oberbürgermeister von 
Düsseldorf gewählt sowie nach dem Tode von Hermann 
Heinrich Becker im Jahre 1886 Oberbürgermeister von 
Köln; dieses Amt übte er bis zum Jahre 1907 aus. Wäh-
rend seiner Amtszeit kam es im Jahre 1888 zu ersten 
größeren Stadterweiterungen Kölns; die Kanalisation der 
Stadt wurde erneuert; der Bau des Rheinauenhafens, 
eines Elektrizitätswerkes, der elektrischen Straßenbahn 
sowie die Anlage des Stadtwaldes fallen in seine Ägide. 

Noch in seiner Amtszeit begann Konrad Adenauer60 im 
Jahre 1906 in der Stadtverwaltung Köln seine zunächst 
kommunalpolitische Karriere. Im Oktober 1907 übernahm 
Ludwig Theodor Ferdinand Max Wallraf61 die Nachfolge 
Beckers als Oberbürgermeister von Köln. Wilhelm Becker 
gehörte während seiner gesamten Amtszeiten in Dort-
mund, Düsseldorf und Köln als Vertreter dieser Städte 
jeweils dem Preußischen Herrenhaus an, zuletzt als 
dessen Vizepräsident; zeitweilig war er auch Präsident 
des Provinziallandtages der preußischen Rheinprovinz. 
Der Volksmund hatte ihm den Namen des „schwarzen 
Becker“, oder auch des „langen Becker“ gegeben, um ihn 
deutlich vom „roten Becker“ unterscheiden zu können; 
natürlich war der „schwarze Becker“ von Statur deutlich 
größer als der „rote Becker“. 

Diese beiden herausragenden Kommunalpolitiker der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Preußen können 
als prägende Lehrmeister des jungen Dortmunder Beige-
ordneten und 2. Bürgermeisters Franz Adickes angese-
hen werden62. 

Als hoch geschätzter privater Gesprächspartner von 
Franz Adickes aus seiner Dortmunder Zeit galt der dama-
lige Gymnasialdirektor August Ernst Leberecht Döring 
(auch Düring)63. Er hatte in Halle/Saale, Berlin und Bonn 

                     
 
60 Adenauer, Konrad, geb. 5. Jan. 1876 in Köln/gest. 19. April 1967 in 

Rhöndorf bei Bonn. 

61 Wallraf, Ludwig Theodor Ferdinand Max, geb. 18. Sept. 1859 in 

Köln/gest. 6. Sept. 1941 in Oberstdorf. 

62 Adickes, Erich, Franz Adickes als Mensch / Die Wanderjahre – Dort-

mund 1873-1877, in: Landmann, Ludwig, Historische Kommission der 

Stadt Frankfurt am Main (Hrsg.), Frankfurt 1929, S. 137. 

Nach wenigen Tagen berichtet Franz Adickes am 4. Aug. 1875 über 

seinen neuen Chef Wilhelm Becker: „Becker ist ebenso kenntnisreich wie 

energisch, und ich lerne so auch die Künste der richtigen Büro-

Organisation und Kontrolle“. 

63 Döring, August Ernst Leberecht, geb. 3. Febr. 1834 in Elberfeld/gest. 

28. Juni 1912 in Porto, Portugal, in Dortmund von 1870 bis 1883. 
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Theologie studiert und konnte bereits in jungen Jahren 
die Vereinigten Staaten von Amerika bereisen. Nach 
Aufgabe seines Amtes in Dortmund im Jahre 1883 ging 
er als Privatdozent/Professor für Philosophie nach Berlin; 
er gilt als Vertreter des kritischen Realismus. Unter ande-
rem veröffentlichte er „Die Kunstlehre des Aristoteles“ 
(Jena 1876), „Philosophische Güterlehre“ (Berlin 1888), 
„Die Lehre des Sokrates als soziales Reformsystem“ 
(München 1895), „Geschichte der griechischen Philoso-
phen“ (Leipzig 1903). 

– zum Armen- und Stiftungswesen 

Für Franz Adickes bestand die erste große Aufgabe 
in Dortmund darin, das Armen- und Stiftungswesen 
in der Stadt zu reorganisieren. Für die damalige Ar-
menverwaltung führte er ab Anfang des Jahres 1874 als 
dezentrales bürgernahes Organisationsmodell das soge-
nannte „Elberfelder System“ mit geringen örtlich beding-
ten Modifikationen ein. Dafür teilte er das Stadtgebiet 
zunächst in 9 Bezirke der ehrenamtlichen Armenpflege 
auf und bestellte je Bezirk ein bis zwei ehrenamtliche 
Armenpfleger zur Wahrnehmung der konkreten Armen-
pflege; bereits 3 Jahre später waren weitere 4 Bezirke 
hinzugekommen, je Bezirk waren aber bereits regelmäßig 
10 bis 20 ehrenamtliche Armenpfleger tätig. Diese Ar-
menpfleger mit entsprechenden Ortskenntnissen hatten 
vor Ort und zeitnah über die jeweils notwendigen und 
möglichen Hilfsmaßnahmen zu entscheiden. Großen 
Wert legte der verantwortliche Bürgermeister dabei auf 
den regelmäßigen gegenseitigen Kontakt zwischen den 
ehrenamtlichen Armenpflegern des jeweiligen Bezirkes 
sowie der Stadtverwaltung; Adickes nahm häufig an 
diesen monatlichen Treffen in den einzelnen Bezirken 
teil64. 

Im Oktober 1874 wurde unter seiner Ägide der „Dortmun-
der Kinder-Pflege-Verein“ gegründet; ein Waisenhaus, 
ein Armenhaus und drei Kinder-Bewahr- und Speisean-
stalten wurden eingerichtet. Adickes erfuhr hier wohl 
erstmalig das Bedürfnis wohlhabender Mitbürger, sich 
durchaus auch finanziell für das Gemeinwesen Stadt 
Dortmund einzubringen. 

Beim Stiftungswesen erkannte Franz Adickes alsbald, 
dass die Stadt Dortmund in den zurückliegenden Jahren 
gestiftete Immobilienwerte im Umfang von rd. 120.000 
Talern veräußert, jedoch nur rd. 10.000 Taler wieder in 
neues Grundvermögen angelegt hatte. Der Differenzbe-
trag von rd. 110.000 Talern war in Bankobligationen 
                     
 
64 StadtA DO Bestand 3 Nr. 5220, Verwaltung des Armenwesens der 

Stadt Dortmund. 

deponiert und für zukünftige städtebauliche Entwicklun-
gen nur wenig effizient einsetzbar. In einer Vorlage vom 
Januar 1875 an die Stadtverordnetenversammlung for-
derte er die sinnvolle Reinvestition des gesamten Diffe-
renzbetrages von rd. 110.000 Talern in Grundvermögen, 
welches für die zukünftige städtebauliche Entwicklung 
sinnvoll nutzbar eingesetzt werden könne. Vor dem Hin-
tergrund des geplanten Baues eines neuen städtischen 
Krankenhauses, welches die Stadtverordnetenversamm-
lung bereits am 8. April 1872 beschlossen hatte und 
welches am 10. März 1876, dem 100. Geburtstag der 
Königin Luise von Preußen als Luisen-Hospital am 
Standort des heutigen Dortmunder Klinikums eingeweiht 
werden konnte65, erhielt er die gewünschte Zustim-
mung66. 

                     
 
65 Sonnwald, Karl-Heinz, Die Entwicklung des Krankenhauswesens der 

Stadt Dortmund von 1849 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 

1914; Münster 1981, S. 215 ff. – Städtisches Krankenhaus – Luisen 

Hospital –. 

66 StadtA DO Bestand 3 Nr. 1468, Grundstückskauf und Verpachtung. 
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Abb. 5: Ergänzungskarte Nr. 202 des Etatjahres 1878/79 der Grundsteuerverwaltung der Gemeinde Dortmund (Flur 19; Lage: Luisen – Hospital) an der 
Beurhausstraße 40 
- Auszug - (Quelle: Vermessungs- und Katasteramt Dortmund) 

 
Abb. 6: Luisen – Hospital Dortmund in ursprünglicher Gestaltung 
/ Architekten: Julius Flügge (1843 - 1920) und Peter Zindel (1841 - 1902) aus Essen / 
(Quelle: Stadtarchiv Dortmund)

– zum städtischen Sparkassenwesen 

Die zweite umfangreiche Aufgabe für Franz Adickes 
ergab sich aus seiner Zuständigkeit für das Sparkas-
senwesen der Stadt Dortmund. Das seinerzeit geltende 

Sparkassenstatut für Dortmund hatte der Oberpräsident 
der Provinz Westfalen am 7. September 1871 in der 
Fassung vom 18. August 1871 genehmigt und damit in 
Kraft gesetzt. Gleichwohl ergab sich in den folgenden 
Jahren laufend Änderungsbedarf: 1. Nachtrag im Jahre 
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1873/74, 2. Nachtrag 1874, 3. Nachtrag 1874, 4. Nach-
trag 1875/76 jeweils von Adickes persönlich bearbeitet 
und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschluss-
fassung sowie dem Oberpräsidium in Münster zur Ge-
nehmigung vorgelegt. Er führte schließlich zu einer Neu-
fassung des gesamten, 25 Paragraphen umfassenden 
Statutes mit Datum vom 8. Juni 1876 und hatte folgende 
Leitgedanken: 

„1. den Geschäftsverkehr im Interesse des Publikums 
und der Verwaltung zu vereinfachen und zu erleich-
tern - §§ 5, 6, 9, 15 -,  

 2. das Institut bei eintretenden Krisen möglichst vor 
Verlegenheiten und Verlusten zu schützen - § 11 -, 

 3. die Beleihungsarten in einer den Bedürfnissen des 
Publikums und der Sparkasse entsprechenden Weise 
zu vermehren - § 16 -,  

 4. die nach § 26 des Instituts eingesetzte, aber seit 1871 
nicht mehr in Tätigkeit gewesene besondere Kom-
mission zur Prüfung der Schulddokumente zu beseiti-
gen. 

Die teilweise Abänderung der §§ 18-25 ist durch die den 
Sparkassen-Beamten, Rendant und Kontrolleur, ange-
wiesene mit ausgedehnten Befugnissen ausgestattete 
Stellung geboten“67. 

Hinzu kamen die umfangreichen jährlichen Revisionen in 
der Sparkasse Dortmund, die Adickes offensichtlich re-
gelmäßig selbst wahrnahm68. 

– zur ländlichen Bodenordnung der Generalkommis-
sion Münster 

Ein drittes, später fachlich bedeutsames Aufgabenfeld 
eröffnete sich in Dortmund für Franz Adickes aus 
seiner Mitgliedschaft in der Etatkommission. Dabei 
führten ihm die vielfältigen Kassenrevisionen unter ande-
rem auf das Problem der Kostentragung für Bau und 
Unterhaltung ländlicher Wege, die aus früheren Boden-
neuordnungsmaßnahmen unter der Obhut der General-
kommission in Münster, also zunächst mit agrarischen 
Zielsetzungen, resultierten. Diese Problemstellung erfor-
derte eine völlige Durchdringung der Generalteilungs-, 
Gemeinheitsteilungs- und Ablösungsverfahren für die 
Borgbauerschaft, die Wester- und die Oesterbauerschaft 

                     
 
67 Ebd. Nr. 1935, Statuten der städtischen Sparkasse Dortmund. 

68 Ebd. Nr. 800, Sparkassen der Stadt Dortmund 

aus den Jahren 1845 bis 1860. In einer umfassenden 
Denkschrift, einer Promemoria von 65 Seiten, vom 25. 
August 1875 analysierte er zunächst detailliert die einzel-
nen rechtlichen Verpflichtungen, unter anderem für die 
Stadt Dortmund sowie insbesondere für die neuen 
Grundeigentümer mit vorwiegend industriellen Nutzungs-
interessen, statt alter Verfahrensteilnehmer mit agrari-
schen Nutzungsinteressen, um danach einen Weg zu 
deren Ablösung aufzuzeigen69 – ein noch heute höchst 
aktuelles und sensibles Aufgabengebiet für betroffene 
Gemeinden70. Hier offenbaren sich Grundlagen des spä-
teren Verständnisses von Franz Adickes für die Boden-
neuordnungsmaßnahmen. Zugleich konnte er dabei auch 
das eindrucksvolle Wachsen der Stadt Dortmund von rd. 
42.000 Einwohnern im Jahre 1873 auf rd. 58.000 Ein-
wohner im Jahre 1877 mit seinen vielfältigen Begleitum-
ständen beobachten. 

– zum Bauplanungs- und Baupolizeiwesen 

Eine wahrnehmbare formale Bauplanung für die Stadt 
Dortmund forderte die zuständige Kommunalaufsicht, die 
Bezirksregierung in Arnsberg, seit etwa dem Jahre 1848. 
Der Magistrat hielt jedoch noch im Jahre 1854 einen 
„Stadtbauplan für Dortmund“ nicht für erforderlich. 
Gleichwohl führte der nachhaltige Druck aus Arnsberg 
noch Ende des Jahres 1854 auf Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung zur Anstellung des Geometers 
Müller, um in Abstimmung mit dem Bürgermeister binnen 
drei Monaten ein Bauplan zu entwerfen. Im Frühjahr 1856 
konnte der Bauplan schließlich der Bezirksregierung in 
Arnsberg vorgelegt werden. Zugleich erließ der Bürger-
meister am 9. April 1856 eine Baupolizeiverordnung für 
alle Bauvorhaben in der Stadt Dortmund, deren Inhalt in 
etwa den Grundzügen einer früheren Bauvorlagenver-
ordnung bzw. Bauprüfverordnung (für NRW) entsprach; 
er behielt dadurch alle baugenehmigungsrechtlichen 
Zuständigkeiten für die Stadt. Vom „Müllerschen Stadt-
bauplan“, der nachfolgend weder die Zustimmung der 
Stadtverordnetenversammlung noch die Genehmigung 
der Regierung in Arnsberg erhielt, konnte bisher leider 
kein Belegstück mehr aufgefunden werden. 

Die Auseinandersetzungen zwischen der Stadt Dortmund 
und der Bezirksregierung in Arnsberg hielten auch in den 

                     
 
69 Ebd. Nr. 2299, Bauerschaftsverhältnisse. 

70 Vgl. Kluckhuhn, Gerhard, Das Recht der Wirtschaftswege … im Verlag 

Franz Vahlen, Berlin 1904, Cosson, Rainer, Das Recht der Wirtschafts-

wege … im Verlag Carl Heymann Köln u.a. 1988, vgl. auch BVerwG-

Entscheidung vom 18. Dez. 2002, Az.: 9CN1.02, Zur Aufhebung von 

Wirtschaftswegen…. 
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nachfolgenden Jahren an: Ende des Jahres 1858 wählte 
die Stadtverordnetenversammlung den Stadtbaumeister 
König zur Wahrnehmung diesbezüglicher Aufgaben; die 
Bezirksregierung hatte im gleichen Jahr den Baumeister 
Brandhoff beauftragt, den Müllerschen Stadtbauplan zu 
überarbeiten; beides führte im nachfolgenden Jahrzehnt 
nicht zu dem gewünschten Stadtbauplan. Ende des Jah-
res 1867 kündigte schließlich Stadtbaumeister König sein 
Dienstverhältnis. Der Brandhoffsche Entwurf eines Stadt-
bauplanes hatte zwischenzeitlich so viel Änderungen 
bzw. Ergänzungen erfahren, dass er nicht mehr brauch-
bar erschien. 

Im Jahre 1868 wählte die Stadtverordnetenversammlung 
einen neuen Stadtbaumeister, Carl Manno71, und stellte 
ihm im Jahre 1869 den Geometer Hugo Rehmann zur 
Seite. Nach großen Schwierigkeiten konnten sie Anfang 
des Jahres 1872 einen überarbeiteten Plan mit allen 
Abänderungen des Müllerschen und des Brandhoffschen 
Entwurfes im Maßstab 1:10 000 vorlegen. Er fand bereits 
vorab im Jahre 1871 die Zustimmung der Regierung in 
Arnsberg; seine Feststellung verzögerte sich jedoch noch 
um einige Jahre, weil unter anderem die damit zusam-
menhängenden Entwässerungsprobleme noch nicht 
hinreichend geklärt werden konnten; zeitgleich wurden 
am 1. Oktober 1871 die Dortmunder Baupolizeiordnung 
und am 18. November 1871 die Dortmunder Straßenpoli-
zeiordnung genehmigt. 

Diesen Entwicklungsstand72 fand der junge Franz 
Adickes im Jahre 1873 bei seinem Dienstantritt in 
Dortmund vor. Er war auch gut beraten, sich aus dem 
Jahrzehnte währenden bauplanungsrechtlichen Drei-
kampf von Magistrat der Stadt Dortmund mit den Ober-
bürgermeistern Hermann Heinrich Becker (1871-1875) 
und Friedrich Wilhelm Becker (1875-1876), Stadtverord-
netenversammlung der Stadt Dortmund und Bezirksregie-
rung Arnsberg, bei bereits wohl einem in den Tod getrie-
benen Stadtbaumeister – Carl Manno im Herbst 1875, 
möglichst herauszuhalten, denn städtebaulich wirklich 
neu zu gestalten war dabei nur noch wenig, wohl aber 
viel zu beobachten und zu lernen. In diesen fachlich-
sachlichen Zusammenhang einzustellen ist jedoch noch 
der bedeutungsvolle Aufstieg von Dortmund zur kreisfrei-
en Stadt mit Wirkung vom 15. Februar 1875, eine Erfah-
rung, die sich Adickes später sowohl in Altona als auch in 
Frankfurt am Main zunutze machen konnte. 

                     
 
71 Manno, Carl, geb. 1824 in Bingerbrück/gest. 1875 in Dortmund. 

72 Vgl. Winterfeld, Luise von, geb. 1882/gest. 1967, Archivdirektorin in 

Dortmund von 1917 bis 1951: „Die Stadt Dortmund in ihrer frühindustriel-

len Periode (1813-1871); unveröffentl. Manuskript, S. V 85b-V 85t. 

Bauplanungsrechtlich deutliche Spuren seines Wirkens, 
vergleichbar dem heutigen „Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan“, hat Franz Adickes hingegen bei der konkreten 
Planung städtischer Bauvorhaben des Gemeinbedarfs, 
u.a. eine Sportanlage mit Turnhalle und Freibad, ein 
Gasometer für die Südstadt hinterlassen. Herausragen-
des Beispiel ist dabei sicher das am 10. März 1876 eröff-
nete Luisen-Hospital an der Beurhausstraße, welches 
heute als Klinikum Dortmund noch den Standort markiert. 
Er war schließlich mit einer Arzttochter verheiratet; emo-
tional mag das später auch in Altona und Frankfurt nicht 
ohne Einfluss gewesen sein. 

Baupolizei- bzw. bauordnungsrechtliche Spuren des 
Wirkens von Franz Adickes in Dortmund sind aufgrund 
der Bestandsverluste im Stadtarchiv durch den Zweiten 
Weltkrieg nur noch bruchstückhaft aufzufinden. Die 
Schaffung neuen baupolizei- bzw. bauordnungsrechtli-
chen Satzungsrechts für die Stadt Dortmund während 
des Wirkens von Franz Adickes in Dortmund kann, ent-
gegen vieler Berichte in der biographischen Literatur, mit 
großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden; die 
diesbezüglichen, vollständig erhaltenen Prüfungs- und 
Genehmigungsakten der Bezirksregierung Arnsberg 
enthalten keinerlei Anhaltspunkte73. Vereinzelte sekundä-
re Spuren74 deuten jedoch an, dass die Entwicklungen 
zum preußischen Fluchtliniengesetz vom 2. Juli 187575 in 
Dortmund mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wurden; 
schließlich war der Oberbürgermeister Mitglied des ge-
setzgebenden Preußischen Herrenhauses, und auf viel-
fältige Probleme der damaligen Stadtentwicklung in 
Dortmund wurde bereits vorstehend hingewiesen. 

Deutlich nachzeichnen lässt sich Adickes Wirken bei der 
Entwicklung von Vergaberichtlinien für den städtischen 
Straßenneu- und Straßenausbau. Große Probleme berei-
teten offensichtlich die Unterhaltung und die ständige 
Reinigung der Stadtstraßen76. 

                     
 
73 Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen (LAV NRW W), Akten der 

Bezirksregierung Arnsberg sowie Amtsblatt der Bezirksregierung Arns-

berg. 

Auch die feierliche Verabschiedung von Franz Adickes am 27. Sept. 1877 

enthält keinen diesbezüglichen Hinweis (vgl. StadtA DO Westfälische 

Zeitung vom 28. Sept. 1877/Mittagsblatt). 

74 Vgl. Winterfeld, Luise von, geb. 1882/gest. 1967, Archivdirektorin in 

Dortmund von 1917 bis 1951: „Die Stadt Dortmund in ihrer frühindustriel-

len Periode (1813-1871); unveröffentl. Manuskript, S. V 85b-V 85t sowie 

StadtA DO Westfälische Zeitung vom 24. Juni 1875/Morgen-Ausgabe. 

75 PrGS 1875, S. 561. 

76 StadtA DO Bestand 3 Nr. 1045 u.a.. 
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Dem Bürgermeister Adickes oblag auch die Genehmi-
gung neuartiger Baumaterialien für unterschiedlichste 
Hochbaumaßnahmen in der Stadt, damals aktuell der 
Einführung des Bimssteins aus dem Neuwieder Be-
cken77. 

– zur wissenschaftlichen Laufbahn 

Interessant bleibt für die Dortmunder Zeit noch anzumer-
ken, dass Adickes im Dezember 1875 sein über 180 
Seiten umfassendes Manuskript zur „Lehre von den Be-
dingungen“, welches im Juni 1876 im Verlag I. Gutten-
berg (Berlin) erschienen ist, zur Begutachtung an Profes-
sor Josef Hubert Bernhard Windscheid78 sandte, der 
damals Professor für Römisches Recht an der Juristi-
schen Fakultät der Universität Leipzig war. Persönlich 
waren sie sich bis dahin noch nicht bekannt. Windscheid 
beurteilte noch im gleichen Monat die Form dieser Arbeit 
als „… frisch, lebendig, gut durchdacht, klar geschrieben 
…“. Inhaltlich nahm Adickes bei Windscheid jedoch eine 
gewisse Zurückhaltung wahr und gab wohl neu aufge-
kommene Erwägungen für eine Universitätslaufbahn 
endgültig auf, was Windscheid später sehr bedauert hat. 

4 Bibliographische Übersicht 

4.1 Erste rechtswissenschaftliche Themen (aus 
der Referendarzeit) 

: Über die Neugestaltung der juristischen Examina, von 
einem praktischen Juristen; 

 Berlin (1869), Verlag Kortkampf, 

Über die heutige Anwendbarkeit der römischen Lehre 
der delatio tutelae, nebst einigen allgemeinen Bemer-
kungen über die Rezeption des römischen Rechts ü-
berhaupt;  

Berlin (1870), Verlag Parey, in: Zeitschrift für Hanno-
versches Recht; Bd. 2, S. 98-134, 

: Die Zulässigkeit der Berufung gegen den Zuschlagsbe-
scheid; 

Berlin (1871), Verlag Paul Parey, in: Zeitschrift für 
Hannoversches Recht; Bd. 3, S. 98-134, 

: Pfandrechtliche Streitfragen; 

                     
 
77 Ebd. 

78 Windscheid, Josef Hubert Bernhard, geb. 26. Juni 1817 in Düssel-

dorf/gest. 26. Okt. 1892 in Leipzig. 

Berlin (1872), Verlag Paul Parey, in: Zeitschrift für 
Hannoversches Recht; Bd. 4, S. 124-154, 

: Zur Lehre von den Rechtsquellen, insbesondere über 
die Vernunft und die Natur der Sache als Rechtsquel-
len und über das Gewohnheitsrecht; 

Kassel und Göttingen (1872), Verlag Georg H. Wigand, 

: Studien über die heutige Geltung des römischen 
Rechts; 

Kassel und Göttingen (1872), Verlag Georg H. Wigand, 

: Das Rechtsstudium und die deutschen Universitäten; 

Berlin (1872), Verlag Reimer, in: Preußische Jahrbü-
cher, Bd. 29, S. 195-214, 

: Zur Lehre von den Bedingungen nach römischen und 
heutigem Recht / Eine Vorarbeit für das deutsche Zivil-
gesetzbuch; 

Berlin (1876), Verlag I. Guttenberg, 

4.2 Veröffentlichungen zur Armenpflege, zur 
Sozialversicherung und zum Wohnungswesen 
(Dortmunder Ursprung) 

: Ein Wort zur Verständigung (Zur Frage der Arbeiterver-
sicherung); 

Tübingen (1879), Verlag H. Laupp, in: Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft; Jg. 35, S. 599-640, 

: Armenlasten in Hannover; 

Bremen (1880), in: Nordwest, Monatsschrift für Ge-
meinnützigkeit und Unterhaltung; Nrn. 16, 17, 18, 19, 

: Verteilung der Armenlasten in Deutschland und ihre 
Reform; 

Tübingen (1881), Verlag H. Laupp, in: Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft, Jg. 37, S. 235-291 und S. 
727-822, 

: In wieweit kann der Staat den Gemeinden die Armen-
pflege erleichtern? 

Berlin79 (1881), Gutachten zu den Verhandlungen des 
Kongresses für Armenpflege und Wohltätigkeit, 

: Das Verwendungsgesetz und die Communalverbände; 

                     
 
79 Dieser Veröffentlichungsort ist nicht gesichert. 
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Hannover (1881); in: Hannoverischer Kurier, Teil I in 
Nr. 10748 am 20.01./Teil II in Nr. 10752 am 22.01./Teil 
III in Nr. 10756 am 25.01./Teil IV in Nr. 10762 am 
28.01./Teil V in Nr. 10764 am 29.01./Teil VI in Nr. 
10768 am 01.02., 

: Der erste deutsche Armenpflegerkongreß und die 
brennenden Fragen des Armenwesens; 

Leipzig (1882), Verlag Duncker u. Humblot, in: Schmol-
lers Jahrbuch, S. 211 ff. u. 267 ff., 

: Die Bestrebungen zur Förderung der Arbeiterversiche-
rung in den Jahren 1848 und 1849 und K. Rodbertus-
Jagetzow; 

Tübingen (1882), Verlag H. Laupp, in: Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft Jg. 38, S. 606-619, 

: Arbeiterversicherungszwang und Armenpflege; 

Bremen (1882), in: Nordwest, Monatsschrift für Ge-
meinnützigkeit und Unterhaltung, Nrn. 13 und 16, 

: Die Verhandlungen von 1882 und die ferneren Aufga-
ben des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohl-
tätigkeit; 

Leipzig (1883), Verlag Duncker u. Humblot, 

: Gemeindeversicherungen und Ortskrankenkassen;  

Berlin (1883), Verlag Walther u. Apoland, in: Politische 
Wochenschrift, Nr. 9, S. 68 bis 72 und Nr. 10, S. 76-79, 

4.3 Zu Städtebau, Bodenordnung und Infrastruk-
turentwicklung 
(Verwaltungserfahrungen aus Altona und Frank-
furt am Main) 

: Erleichterung von Stadterweiterungen; 

Frankfurt a.M. (1893), Institut für Gemeinwohl (Hrsg.) 
in: Blätter für soziale Praxis, Nr. 1, S. 415 ff. und Nr. 19, 
S. 157 ff., 

: Umlegung und Zonenenteignung als Mittel rationeller 
Stadterweiterung; 

Berlin (1893), Verlag Carl Heymanns, in: Braun′s Archiv 
für soziale Gesetzgebung und Statistik, Bd. 6, S. 429-
459, 

: Die unterschiedliche Behandlung der Bauordnungen für 
das Innere, die Außenbezirke und die Umgebung der 
Städt80 ; 

Braunschweig (1883), Verlag F. Vieweg, in: Deutsche 
Vierteljahresschrift für öffentliche Gesundheitspflege, 
Bd 26, Heft 1, S. 1 ff., 

: Gesetzentwurf, betreffend die Erleichterung von Stadt-
erweiterungen; 

Berlin (1883), Verlag Carl Heymanns, 

: Kommunalabgabengesetz vom 14. Juli 1893 und Ge-
setz wegen Aufhebung direkter Steuern (Textausgabe 
mit Anmerkungen und Sachregister); 

Berlin (1883), Verlag I. Guttenberg, in: Guttenberg′sche 
Sammlung Preußischer Gesetze, Nr. 14, 

: Stadterweiterungen / Zusammenlegung städtischer 
Grundstücke und Zonenenteignung; 

Jena (1893/94), Verlag G. Fischer, in: Handwörterbuch 
der Staatswissenschaften, 1. Auflage, Bd. 5 und Bd. 6, 

: Studien über die weitere Entwicklung des Gemeinde-
steuerwesens auf Grund des Preußischen Kommunal-
abgabengesetzes vom 14. Juli 1893; 

Tübingen (1894), Verlag H. Laupp, in: Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft, Heft 3 und Heft 4, 

: Die Notwendigkeit weiträumiger Bebauung bei Stadt-
erweiterungen und die rechtlichen und technischen Mit-
tel zu ihrer Ausführung81; 

Braunschweig (1895), Verlag F. Vieweg, in: Deutsche 
Vierteljahresschrift für öffentliche Gesundheitspflege, 
Bd. 27, Heft 1, 

: Die Wohnungsfrage und die städtischen Verwaltungen; 

in: Förderung des Arbeiterwohnungswesens und Be-
kämpfung der Schwindsuchtgefahren; Frankfurt a.M. 
(1900), Verlag Boch und Englert, S. 20-33, 

: Förderung des Baues kleiner Wohnungen durch private 
Tätigkeit auf streng wirtschaftlicher Grundlage (Unter-
suchungen über die Wohnungsfrage in Deutschland); 

Leipzig (1901), Verlag Duncker u. Humblot, in: Schrif-
ten des Vereins für Sozialpolitik, Bd. 96, S. 273-286, 

                     
 
80 Man beachte Abschnitt 4.5 Exkurs 1. 

81 Ebd. Exkurs 2. 
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: Besprechung über das Erbbaurecht82; 

in: Geschäftsbericht des Vereins für Förderung des Ar-
beiterwohnungswesens und verwandte Bestrebungen 
für das Jahr 1900; Frankfurt a.M. (1901), Verlag A. Det-
loff, S. 46-52, 

: Die kleinen Wohnungen in Städten, ihre Beschaffung 
und Verbesserung83; 

Braunschweig (1901), Verlag F. Vieweg, in: Deutsche 
Vierteljahresschrift für öffentliche Gesundheitspflege, 
Bd. 33, Heft 1, S. 48-63, 

: Die Wohnungsfrage und die städtischen Verwaltungen; 

Frankfurt a.M. (1901), Verlag A. Detloff, 

: Die sozialen Aufgaben der deutschen Städte84; 

Berlin (1903), Verlag J. Harrwitz Nachfolger, in: Deut-
sche Volksstimme; Heft 20, S. 607 bis 613; Heft 22, S. 
659 bis 666; Heft 24, S. 732-741 sowie 
Leipzig (1903), Verlag Duncker u. Humblot, Sonder-
druck (rd. 90/135 Seiten), 

: Über die preußischen Kommunalfinanzen;  

Wien (1904), in: Volkswirtschaftliche Wochenschrift, 
Nrn. 1078 bis 1081, 

: Besitzwechselabgabe und Wertzuwachssteuer; 

Berlin (1906), Verlag O. Liebmann, in: Deutsche Juris-
ten-Zeitung, Jg. 11, S. 281-287, 

4.4 Zur Vor-, Aus- und Weiterbildung  
insbesondere der Juristen 
(Frankfurter Wahrnehmungen) 

: Gedanken und Erwägungen betreffs Ausgestaltung der 
Frankfurter wissenschaftlichen Institute zu einer philo-
sophischen Fakultät; 

Frankfurt a.M. (1900), 

: Zulassung der Realgymnasien zur juristischen Lauf-
bahn; 

Leipzig (1900), Verlag Teubner, in: Zeitschrift für latein-
lose Schulen, Jg. 12, S. 8-12, 

                     
 
82 Ebd. Exkurs 3. 

83 Ebd. Exkurs 4. 

84 Ebd. Exkurs 5. 

: Soll die Ergänzungsprüfung im Griechischen für Juris-
ten aufrecht erhalten werden; 

Braunschweig (1901), Verlag F. Vieweg, in: Pädagogi-
sches Archiv, Monatsschrift für Erziehung, Unterricht 
und Wissenschaft, 

: Grundlinien durchgreifender Justizreform; 

Berlin (1906), Verlag O. Liebmann, in: Deutsche Juris-
ten-Zeitung, Jg. 11, S. 501-509, 

: Grundlinien durchgreifender Justizreform / Betrachtun-
gen und Vorschläge unter Verwendung englisch-
schottischer Rechtsgedanken; 

Berlin (1906), Verlag I. Guttenberg, auch Schmollers 
Jahrbuch, Jg. 31, S. 375 ff., 

: Stellung und Tätigkeit des Richters; 

Dresden (1906), Verlag Zahn u. Jaensch, Gehe-
Stiftung zu Dresden (Hrsg.), 
in: Neue Zeit- und Streitfragen, 4. Jg., 

: Zur Juristenreform; 

in: (Aschaffenburg′sche) Monatsschrift für Kriminalpsy-
chologie und Strafrechtsreform Jahrgang 1907, 

: Zur Verständigung über die Justizreform; 

Berlin (1907), Verlag I. Guttenberg, auch Schmollers 
Jahrbuch, Jg. 31, S. 1935 ff., 

: Gedanken über erweiterte Pflege der bildenden Künste 
in Frankfurt am Main; 

Frankfurt a.M. (1907), 

: Beiträge zur Reform des Strafprozesses85; 

Berlin (1908/1909), Verlag I. Guttenberg; Adickes, F.; 
Aschrott, P. F.; Lilienthal, K. von; Liszt, F. von (Hrsg.), 
Bd. 1, 2, 

                     
 
85 Ebd. Exkurs 6. 
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: Zur Frage der Arbeitslosenversicherung86; 

in: Verhandlungen des 3. Deutschen Städtetages am 
11. und 12. Sept. 1911 zu Posen; Berlin (1911); Verlag 
Loewenthal; S. 28 ff., 

: Stadterweiterungen; 

Leipzig (1911), Verlag Vogel, in: Archiv für soziale Hy-
giene mit besonderer Berücksichtigung der Gewerbe-
hygiene und Medizinalstatistik, 

: Zusammenlegung städtischer Grundstücke und Zo-
nenenteignung;  

Jena (1911), Verlag G. Fischer, in: Handwörterbuch der 
Staatswissenschaften, Bd. VIII, S. 1111-1133, 

: Aufgaben und Ziele der städtischen Verwaltung; 

Leipzig (1912), Verlag Reclam, in: Reclams „Univer-
sum“ als Sonderdruck „Frankfurt a.M. und der Taunus“ 
vom 9. Mai 1912, 

: Persönliche Erinnerungen zur Vorgeschichte der Uni-
versität Frankfurt am Main zum 18. Oktober 1914; 

Frankfurt a.M. (1915), Verlag Englert u. Schlosser. 

4.5 Sieben bibliographisch-biographische Exkurse 

1. Der Beitrag “Die unterschiedliche Behandlung der 
Bauordnungen für das Innere, die Außenbezirke 
und die Umgebung der Städte“87 ist im Verbund mit 
einem entsprechenden Beitrag von Reinhard Bau-
meister entstanden. 

Reinhard Baumeister88 hat an den Polytechnischen 
Schulen in Hannover und Karlsruhe studiert und dort mit 
der Badischen Staatsprüfung für Ingenieure abgeschlos-
sen. Er blieb danach bei Professor Keller in Karlsruhe als 
Assistent für Wasser-, Eisenbahn- und Straßenbau; im 
Jahre 1862 wurde er dort selbst zum Professor berufen, 
wandte sich dann aber völlig dem Städtebau zu. 

Nach seiner Veröffentlichung „Stadterweiterungen in 
technischer, wirtschaftlicher und polizeilicher Hinsicht“ im 
Jahre 1876 gilt er als Begründer des wissenschaftlichen 

                     
 
86 Ebd. Exkurs 7. 

87 Vgl. Anm. 80, ebd. Heft 1, S. 13 ff. 

88 Baumeister, Reinhard, geb. 19. März 1833 in Hamburg / gest. 11. Febr. 

1917 in Karlsruhe; Sohn des späteren Präsidenten der Hamburger Bür-

gerschaft (1853) sowie des Präsidenten des dortigen Oberlandesgerichts 

(1876). 

Städtebaues in Deutschland und führender Theoretiker 
der Städteplanung gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Er 
hat die volkswirtschaftlichen Aspekte in den Städtebau 
eingebracht und auf die zunehmende Bedeutung von 
Grün- und Freiflächen in den sich ausdehnenden Städten 
durch zahlreiche bedeutende Veröffentlichungen und 
städtebauliche Planungen aufmerksam gemacht. 

2. Der Beitrag „Die Notwendigkeit weiträumiger Be-
bauung bei Stadterweiterungen und die rechtlichen 
und technischen Mittel zu ihrer Ausführung“ ist im 
Verbund mit entsprechenden Beiträgen von Karl 
Hinckeldeyn89 und Johann Classen90 entstanden. 

Karl Theodor Hinckeldeyn91 begann nach dem Abitur 
am Katharineum seine berufliche Ausbildung als Bauele-
ve im Jahre 1867 am städtischen Bauamt in Lübeck, die 
er in Berlin als Baukunstbeflissener mit bestem Erfolg 
(und einem Reisestipendium) abschloss und zugleich für 
den Besuch der Bauakademie (unter seinen Hauptlehr-
meistern Hennicke und v.d. Heide) vorbereitete. Im Jahre 
1875/76 gewann er den schon damals renommierten 
Schinkelwettbewerb mit dem Bauentwurf für eine Lan-
desbibliothek. Diese Arbeit wurde zugleich als Baumeis-
terarbeit (erneut mit einem Reisestipendium für seine 
Reisen nach Wien, Italien und Paris) anerkannt; im Janu-
ar 1877 wurde er zum Königlichen Baumeister; im Jahre 
1882 zum Landbauinspektor ernannt. 

In den Jahren von 1884 bis 1887 wirkte er als preußi-
scher Ingenieurattaché in den Vereinigten Staaten von 
Amerika mit Wohnort New York, um die vielfältigen neu-
zeitlichen ingenieurwissenschaftlichen Entwicklungen 
wahrzunehmen und nach Deutschland zu berichten (z.B. 
in den Jahren 1885/86 im Zentralblatt der Bauverwaltung, 
Berlin). Nach seiner Rückkehr leitete er (zeitweise auch 
noch als Vortragender Rat im preußischen Kulturministe-
rium) alsbald die preußische Hochbauverwaltung im 
Ministerium für öffentliche Arbeiten, ab dem Jahre 1903 
als Ministerialdirektor, später Exzellenz und Wirklicher 
Geheimer Rat. Im Jahre 1919 ging er in den Ruhestand. 
Die Bandbreite seines beruflichen Wirkens mögen die 
damalige Bauordnung für die neuen Berliner Vororte 
sowie die neue Berliner Baupolizeiordnung einerseits 
sowie seine Bauwerke am Dortmund-Ems-Kanal („Schie-
fe Brücke“ bei Olfen und Schiffshebewerk Henrichenburg) 
bzw. seine Denkschrift „Bau und Einrichtung ländlicher 

                     
 
89 Vgl. Anm. 81, ebd. S. 15 ff. 

90 Vgl. Anm. 81, ebd. S. 24 ff. 

91 Hinkeldeyn, Karl Theodor, geb. 5. Febr. 1847 in Lübeck/gest. 21. Mai 

1927 in Lübeck. 



:NÖ V NRW 1  /  2 0 11    
 

 

59

Volksschulen in Preußen…“ andererseits verdeutlichen. 
Für seine ingenieurwissenschaftlichen Verdienste verlieh 
ihm bereits im Jahre 1899 die Technische Hochschule 
Berlin die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber. 

Paul Johannes Classen (auch Claßen)92 93, Sohn des 
Altphilologen und bedeutenden Pädagogen Dr. Johannes 
Classen94, hat an den Polytechnischen Schulen in Han-
nover und Karlsruhe studiert. Nach kurzer beruflicher 
Orientierungsphase im Wasser- sowie im Eisenbahnbau 
trat er im Jahre 1879 in den Staatsdienst der Hamburger 
Baupolizei-Verwaltung; er wurde alsbald Baupolizei-
Inspektor. Nach dem Tode des Baupolizei-Direktors Ols-
hausen übernahm er im Jahre 1907 dessen Position und 
übte sie bis zu seinem Tode im Jahre 1918 aus. Wesent-
liche fachliche Leistungen ergeben sich aus dem neuen 
Baupolizeigesetz Hamburgs von 1918 sowie der Novellie-
rung des hamburgischen Bebauungsplangesetzes und 
der Bearbeitung des Eingemeindungsgesetzes von Ham-
burg in jener Zeit. Unter seinem Vorsitz (von 1912 bis 
1918) konnte der Architekten- und Ingenieurverein Ham-
burg e.V. (AIV) im Jahre 1914 die zweibändige Dokumen-
tation „Hamburg und seine Bauten unter Berücksichti-
gung der Nachbarstädte Altona und Wandsbek 1914“ 
herausgeben. 

3. Der Beitrag „Besprechung über das Erbbaurecht“ ist 
im Verbund mit entsprechenden Beiträgen von Ge-
org Antoni95 und Bernhard Schnackenburg96 ent-
standen. 

Georg Heinrich Dietrich Antoni97 begann nach dem 
Abitur am Josefinum in Hildesheim im Jahre 1882 sein 
Studium der Rechtswissenschaften und der Nationalöko-
nomie an den Universitäten in Würzburg (3 Sem.), in 
München (3 Sem.) sowie wieder in Würzburg (2 Sem.). 
Im Jahre 1888 promovierte er an der Staatswissenschaft-
lichen Fakultät in Würzburg; im Jahre 1889 legte er in 
Bayreuth das Assessorexamen ab. Am 15. August 1890 

                     
 
92 Classen, Paul Johannes, geb. 3. April 1846 in Lübeck/gest. 28. Jan. 

1918 in Hamburg. 

93 Vgl. Hirschfeld, Gerhard, Hamburg und sein AIV 1895 bis 2009, Ham-

burg 2009, S. 98 f. 

94 Classen, Johannes, geb. 21. Nov. 1805 in Hamburg / gest. 31. Aug. 

1891 in Hamburg/u.a. Direktor des Johanneums in Hamburg von 1864 bis 

1874. 

95 Vgl. Anm. 82, ebd. S. 48 ff. 

96 Ebd. 

97 Antoni, Georg Heinrich Dietrich, geb. 20. Febr. 1862 in Linden bei 

Hannover/gest. 5. Juli 1945 in Essen-Bredeney. 

erfolgte seine Niederlassung als Rechtsanwalt in 
Schweinfurt. 

Seine kommunalpolitische Tätigkeit begann im Januar 
1894 mit der Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt 
Fulda; er sollte dieses Amt 36 Jahre, bis zu seiner Pensi-
onierung am 1. April 1930, wahrnehmen können. Damit 
verbunden waren Mandate u.a. im Kreistag von Fulda, im 
Kommunallandtag des Regierungsbezirkes Kassel, im 
Provinziallandtag der Provinz Hessen-Nassau, im Preu-
ßischen Staatsrat. 

Fachlich beachtlich ist hier sein Wirken für die Entwick-
lung der Stadt Fulda in den Bereichen Tiefbau (Neuver-
messung der Stadt, Aufstellung von Fluchtlinienplänen, 
Neukanalisation der Stadt, Ausbau bzw. Bau neuer Stra-
ßen und Plätze, Parkanlagen und Friedhöfe), Hochbau 
(Stadtsaal an Orangerie, Domschule, Gewerbeschule in 
Zieglers Fabrik, etwa 50 Wohnhäuser in kommunaler 
Trägerschaft für leistungsschwache Familien, Ausbau 
einer Oberrealschule, kaufmännische Berufsschule, Neu-
ordnung des städt. Archivwesens) und sonstiger Infra-
struktur (Wasserwerk, Gaswerk, Elektrizitätswerk). Vor 
allem aus diesen Erfahrungen resultieren die zahlreichen 
Veröffentlichungen, Vorträge und Diskussionsbeiträge. 

Bernhard Schnackenburg war besoldeter Stadtrat in 
Halle/Saale vom Okt. 1898 bis Febr. 1903, danach ging 
er als gewählter Amts- und Gemeindevorsteher nach 
Friedenau bei Berlin. Seinen Beitrag über das Erbbau-
recht in Halle trug wegen seiner Erkrankung vertretungs-
weise Kaufmann Richard Heinze vom Spar- und Bau-
verein Halle vor. 

4. Der Beitrag „Die kleinen Wohnungen in Städten, 
ihre Beschaffung und Verbesserung“ ist im Verbund 
mit entsprechenden Beiträgen von Johann Rein-
cke98 und Josef Stübben99 entstanden. 

Johann Julius Reincke100 begann seine Berufslaufbahn 
nach Staatsexamen und Promotion (zum Dr. med.) als 
Assistent bei Professor Semper in Würzburg; er wechsel-
te jedoch alsbald nach Hamburg in das Allgemeine Kran-
kenhaus. Einige Veröffentlichungen zu Problemen der 
öffentlichen Gesundheitspflege (insbesondere zur Be-
kämpfung einheimischer Infektionskrankheiten) sowie 
seine amtliche Darstellung des Medizinalwesens in Ham-

                     
 
98 Vgl. Anm. 83, ebd. S. 5 ff. 

99 Vgl. Anm. 83, ebd. S. 26 ff. 

100 Reincke, Johann Julius, geb. 5. Dez. 1842 in Altona/gest. 11. Nov. 

1906 in Hamburg. 



  : N Ö V  N R W 1  /  2 0 1 1 
 
 

   

60 

burg lenkten die öffentliche Aufmerksamkeit auf ihn; im 
Jahre 1892 wurde ihm die Leitung des Medizinalwesens 
in Hamburg übertragen (man beachte dabei insbesonde-
re seine Erfahrungen in der Cholera-Kommission des 
Senates). 

Reincke bewirkte die Neuorganisation der Hamburger 
Medizinalbehörde, die Gründung eines Hygieneinstituts 
sowie eines Instituts für Tropenkrankheiten; er initiierte 
einen obligatorischen hafenärztlichen Dienst, einen Mel-
dedienst für gefährliche ansteckende Krankheiten sowie 
die Herausgabe einer neuen Ärzteordnung sowie einer 
neuen Medizinalordnung für Hamburg. 

Hermann Josef Stübben101 besuchte in Düsseldorf die 
Schule und studierte in den Jahren von 1864 bis 1870 an 
der Berliner Bauakademie; im Jahre 1871 legte er dort 
die Baumeisterprüfung ab. Danach arbeitete er zunächst 
5 Jahre als Regierungsbaumeister beim Eisenbahnbau in 
Elberfeld und Holzminden. Ab dem Jahre 1876 wandte er 
sich weitestgehend kommunalen Bauaufgaben zu, von 
1876 bis 1881 als Stadtbaumeister in Aachen, von 1881 
bis 1898 als Stadtbaumeister, als Stadtbaurat sowie als 
Beigeordneter in Köln (z.B. mit Stübbens Kölner Baupoli-
zeiordnung von 1883). Vom Jahre 1904 bis zu seinem 
Ruhestand im Jahre 1920 wirkte er als Geheimer Ober-
baurat im preußischen Finanzministerium in Berlin. Sei-
nen Ruhestand verlebte Stübben in Münster/Westfalen 
sowie in Frankfurt am Main. 

Als fachlich herausragende Arbeitseigenschaft Stübbens, 
eines der wichtigsten Vertreter des modernen Städtebau-
es jener Zeit in Deutschland, wurde stets besonders 
gewürdigt, dass er regelmäßig zugleich die rechtlichen 
Grundlagen, die Finanzierung und die Ausführung einiger 
der größten deutschen Stadtumbauten konzipierte. Etwa 
100 Bebauungspläne für deutsche und ausländische 
Städte hat er erarbeitet (unter anderen für Berlin, Brügge, 
De Haan, Düsseldorf, Kassel, Kiel, Knokke, Köln, Posen, 
Thionville). Seinem verdienstvollen Wirken zuzurechnen 
sind auch die Veröffentlichungen „Der Städtebau“ (1890), 
„Der Bau der Städte in Geschichte und Gegenwart“ 
(1895), „Hygiene des Städtebaues“ (1896), „Die Bedeu-
tung der Bauordnungen und Stadtbaupläne für das Woh-
nungswesen“ (1902), „Vom englischen Städtebau“ 
(1911/12), „Vom französischen Städtebau“ (1914/15) und 
„Städtebauliche Vorträge“ (1908-1915). 

                     
 
101 Stübben, Hermann Josef, geb. 10. Febr. 1845 in Hülchrath/gest. 8. 

Dez. 1936 in Frankfurt am Main. 

5. Der Beitrag „Die sozialen Aufgaben der deutschen 
Städte“ ist im Verbund mit einem entsprechenden 
Beitrag von Gustav Otto Beutler102 entstanden. 

Gustav Otto Beutler103 hat in den Jahren von 1866 bis 
1873 das Gymnasium in Plauen/Vogtland besucht und 
anschließend an der Universität Leipzig Rechtswissen-
schaft studiert. Danach absolvierte er das vierjährige 
Referendariat in Meerane und Leipzig. Im Januar 1880 
begann seine kommunalpolitische Karriere zunächst als 
besoldeter Stadtrat in Meerane; bereits im Jahre 1881 
wurde er dort zum Bürgermeister gewählt; im Jahre 1885 
wechselt er in das Bürgermeisteramt in Freiburg, denn 
mit diesem Amt war zugleich die Mitgliedschaft in der 1. 
Kammer des Sächsischen Landtages verbunden. Im 
Jahre 1890 erfolgte seine Berufung in das Sächsische 
Finanzministerium nach Dresden als Oberfinanzrat; im 
Jahre 1892 wurde er dort zum Geheimen Finanzrat und 
Vortragenden Rat befördert. Doch schon im Dezember 
1893 setzte er seine kommunalpolitische Karriere in 
Dresden mit der Wahl zum Dritten Bürgermeister, dem 
alsbaldigen Aufstieg zum Zweiten Bürgermeister sowie 
im März 1895 mit seiner Wahl zum Oberbürgermeister 
fort; kraft dieses Amtes wurde er wieder Mitglied der 1. 
Kammer des Sächsischen Landtages, von 1905 bis 1915 
als dessen Vizepräsident. Im Jahre 1897 wurde seine bis 
dahin sechsjährige Amtszeit durch seine Wahl zum O-
berbürgermeister auf Lebenszeit mit größtem Vertrauen 
verlängert; im September 1915 bat er wegen zunehmen-
der gesundheitlicher Probleme um seine Entbindung von 
den Amtspflichten. 

Beutler war, wie Adickes mittels Weitblick, Energie und 
Durchsetzungsvermögen darauf bedacht, die städtebauli-
che Entwicklung sowie das wirtschaftliche, künstlerische 
und wissenschaftliche Leben der sächsischen Metropole 
Dresden möglichst umfassend und nachhaltig zu fördern, 
um den sich wandelnden Bedürfnissen einer modernen 
Großstadt, alsbald der viertgrößten Stadt Deutschlands, 
stets gerecht werden zu können: Eingemeindung von 17 
Vororten; Instandsetzung der Elbbrücken; Kommunalisie-
rung und Elektrifizierung der Straßenbahnen; Aufstellung 
von sog. Gesamtbebauungsplänen 1899 und 1901; Ein-
führung einer Bauordnung 1905; Ausbau des Sozial- und 
Gesundheitswesens mittels Kanalisation; städt. 
Schwimmbäder, Krankenhäuser und Grünflächen (Gro-
ßer Garten) usw.. 

                     
 
102 Vgl. Anm. 84, ebd. S. 91 ff. 

103 Beutler, Gustav Otto, geb. 6. Aug. 1853 in Waldkirchen, Vogtland / 

gest. 1. Aug. 1926 in Dresden. 
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6. Der Beitrag „Beiträge zur Reform des Strafprozes-
ses“ ist im Zusammenwirken mit Paul Felix Aschrott, 
Karl von Lilienthal und Franz von Liszt entstanden. 

Paul Felix Aschrott104 hat Rechtswissenschaft und Phi-
losophie studiert und promoviert; er lebte zunächst in 
Elberfeld und dann in Berlin als Landgerichtsdirektor und 
Geheimer Justizrat. 

Aufgrund seiner Reisebeobachtungen in den Vereinigten 
Staaten von Amerika und Großbritannien berichtete er 
mehrfach vergleichend zu Problemen der Armengesetz-
gebung, des Wohnungswesens, der Strafrechtsreform 
sowie des Bildungswesens. 

Karl von Lilienthal105 besuchte das Gymnasium in El-
berfeld und legte bereits mit 15 Jahren die Reifeprüfung 
ab. Danach studierte er in Berlin Rechtswissenschaft, 
besuchte aber auch philosophische, historische und 
psychiatrische Vorlesungen. Im Jahre 1873 wurde er in 
Heidelberg (ohne Dissertation?) zum Dr. jur. promoviert, 
absolvierte danach das Referendariat wieder in Elberfeld 
und habilitierte sich im Jahre 1879 an der Universität 
Halle/Saale für das Lehrgebiet Strafrecht. Danach wech-
selte er über die Lehrstühle in Zürich (1882), in Marburg 
(1889) an die Universität Heidelberg (1896); dort lehrte er 
Strafrecht und Strafprozessrecht. Zugleich war er in den 
Jahren von 1902 bis 1919 Richter am Großherzoglichen 
Landgericht in Heidelberg. Er wurde im Jahre 1919 in 
Heidelberg emeritiert. 

Wissenschaftlich bedeutsam erscheinen seine langjähri-
ge Mitwirkung an der Zeitschrift für die gesamte Rechts-
wissenschaft sowie seine Mitarbeit in der vom Reichs-
justizamt im Jahre 1902 berufenen Strafrechtskommissi-
on, verbunden mit der Herausgabe der sechzehnbändi-
gen „Vergleichenden Darstellung des deutschen und 
ausländischen Strafrechts“. 

Franz von Liszt106 studierte ab dem Jahre 1869 in Wien 
u.a. bei Rudolf von Jhering; er wurde im Jahre 1874 zum 
Dr. jur. promoviert und habilitierte sich im Jahre 1876 in 

                     
 
104 Aschrott, Paul Felix, geb. 13. Mai 1856 in Kassel/gest. 31. Okt. 1927 in 

Berlin / sein Vater Sigmund Aschrott (1826/1915) führte die Kasseler 

Leinenindustrie zu Weltgeltung / bedeutende Stiftungen für die Stadt 

Kassel/ förderte die städtebauliche Entwicklung des Kasseler Vorderen 

Westens etwa ab 1860. 

105 Lilienthal, Karl von, geb. 31. Aug. 1853 in Elberfeld / gest. 8. Nov. 1927 

in Heidelberg. 

106 Liszt, Franz von, geb. 2. März 1851 in Wien / gest. 21. Juni 1919 in 

Berlin / Cousin des Komponisten Franz Liszt. 

Graz für das Lehrgebiet Strafrecht, später auch Völker-
recht. Danach wechselte er zügig über Lehrstühle in 
Gießen (1879), in Marburg (1882), in Halle/Saale (1889) 
an die Universität Berlin (1898). In Berlin engagierte er 
sich auch politisch jeweils als Mitglied in der Stadtverord-
netenversammlung von Charlottenburg (1900), im Preu-
ßischen Abgeordnetenhaus (1908) sowie Deutschen 
Reichstag (1912). 

Wissenschaftlich bedeutsam erscheinen seine langjähri-
ge Aufbauarbeit an der Zeitschrift für die gesamte 
Rechtswissenschaft sowie insbesondere seine Veröffent-
lichungen „Lehrbuch des deutschen Strafrechts“ (1871) 
sowie „Das Völkerrecht“ (1898). 

7. Der Beitrag „Zur Frage der Arbeitslosenversiche-
rung“ ist im Verbund mit einem entsprechenden Bei-
trag von Max Wallraf107 entstanden; 

Ludwig Theodor Ferdinand Max Wallraf108 studierte in 
den Jahren 1878 bis 1881 Rechtswissenschaften in 
Bonn, Heidelberg und Leipzig, absolvierte sein Referen-
dariat in Oberschlesien und Berlin und wirkte in der Zeit 
1887/88 als Regierungsassessor in Aachen. Im preußi-
schen Staatsdienst war er zunächst von 1888 bis 1892 
Landrat in Malmedy und dann von 1896 bis 1899 in St. 
Goar sowie von 1900 bis 1903 Polizeipräsident in Aa-
chen; zwischenzeitlich wirkte er jeweils im Oberpräsidium 
der Rheinprovinz in Koblenz. 

Vom 1. Oktober 1907 bis zum 8. August 1917 wirkte 
Wallraf als Oberbürgermeister in Köln; sein Amtsvorgän-
ger war Wilhelm Becker, der schwarze bzw. lange Becker 
aus Köln, sein Amtsnachfolger Konrad Adenauer; Wallraf 
war zugleich Onkel der ersten Ehefrau Adenauers, Emma 
Weyer. In seiner Eigenschaft als Oberbürgermeister von 
Köln gehörte Wallraf dem Preußischen Herrenhaus an. 

Danach war Max Wallraf vom 23. Oktober 1917 bis 7. 
Oktober 1918 Staatssekretär im Reichsamt des Inneren, 
von 1921 bis 1924 Mitglied des Preußischen Abgeordne-
tenhauses sowie des Reichstages (1924-1930), im Jahre 
1924 vorübergehend auch Reichstagspräsident. Im 
Reichstag vertrat er für die DNVP den Wahlkreis 20 Köln-
Aachen. 

                     
 
107 Vgl. Anm. 86, ebd. S. 24 ff. 

108 Wallraf, Ludwig Theodor Ferdinand Max, geb. 18. Sept. 1859 in Köln / 

gest. 6. Sept. 1941 in Oberstdorf. 
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4.6 Weitere biographische Veröffentlichungen 
über Franz Adickes 

Freudenthal, Berthold: Franz Adickes – Rede bei der 
Gedächtnisfeier der Universität Frankfurt am 24. Februar 
1915, Frankfurt 1915. 

Jäger, Gudrun: Der Schöpfer des modernen Frankfurt / 
Wandel zur anerkannten Großstadt: Franz Adickes’ Wir-
ken als Oberbürgermeister – Zum 90. Todestag; in: For-
schung Frankfurt, Heft 2/2005, S. 60-62, Frankfurt 2005. 

Koch, Rainer: Franz Adickes; in: Geistergeschichte im 
Spiegel einer Stadt – Frankfurt am Main und seine gro-
ßen Persönlichkeiten (S. 101-121); Hrsg. Günther Böh-
me, Frankfurt 1986. 

Landmann, Ludwig / Historische Kommission der Stadt 
Frankfurt am Main (Hrsg.):  

Franz Adickes – Sein Leben und sein Werk, Frankfurt 
1929,  

darin 
: Adickes, Erich: Franz Adickes als Mensch, 

: Hugenberg, Alfred: Franz Adickes als Staatsmann und 
Politiker, 

: Bleicher, Heinrich: Franz Adickes als Kommunalpoliti-
ker, 

: Weidlich, Karl: Franz Adickes als Jurist, 

: Freudenthal, Berthold: Franz Adickes als Universitäts-
gründer. 

Meinert, Hermann: Adickes, Franz – Jurist und Kommu-
nalpolitiker; in: Allgemeine deutsche Biographie (ADB) / 
Neue deutsche Biographie (NDB), Berlin 1953 

Schulz-Kleeßen, Wolf-E.: Die Entwicklung der Bodenord-
nungsverfahren zur Baulandumlegung am Beispiel Frank-
furt am Main; in: Zeitschrift für Vermessung und Raum-
ordnung (VR), Jg. 42, Heft 6, Sept. 1980, S. 284, Bonn 
1980. 

Varrentrapp, Adolf: Drei Oberbürgermeister von Frankfurt 
am Main, 32 S., Frankfurt 1915. 

Ziebill, Otto: Geschichte des Deutschen Städtetages / 
Fünfzig Jahre deutsche Kommunalpolitik (2. Auflage), 
Stuttgart 1956. 

 

5 Schlussbemerkungen 

Das herausragende kommunalpolitische Wirken von 
Franz Adickes als Erster Beigeordneter und Oberbürger-
meister der damals noch selbständigen preußischen 
Stadt Altona bei Hamburg in den Jahren 1876 bis 1890 
sowie danach als Oberbürgermeister von Frankfurt am 
Main bis zum Jahre 1912 für die vielfältigen höchst be-
deutsamen Entwicklungen in diesen Gemeinwesen wur-
de jeweils durch die Verleihung der Ehrenbürgerschaft, 
für Altona im Jahre 1891 sowie für Frankfurt im Jahre 
1912109, besonders gewürdigt. 

Die herausragende wissenschaftliche Bedeutung des 
vielfältigen Wirkens von Franz Adickes würdigte die Me-
dizinische Fakultät der Philipps-Universität Marburg durch 
die Verleihung der Ehrendoktorwürde (Dr. med. h.c.) mit 
Urkunde vom 8. November 1899 insbesondere für seine 
Verdienste um die Hygiene im Wohnungswesen und 
Straßenbau sowie um das Krankenhauswesen im Städ-
tebau, insbesondere die Einrichtung des Instituts für 
Serumforschung und experimentelle Therapie in Frank-
furt (welches unter der Leitung von Professor Paul Ehrlich 
alsbald Weltruf erlangte)110. 

Die herausragende wissenschaftliche Bedeutung des 
vielfältigen Wirkens von Franz Adickes würdigte die Juris-
tische Fakultät der Ludwigs-Universität Gießen, seit dem 
Jahre 1957 Justus-Liebig-Universität Gießen, durch die 
Verleihung der Ehrendoktorwürde (Dr. jur. h.c.) mit Ur-
kunde vom 25. November 1909 insbesondere für seine 
Verdienste um die Rechtswissenschaften - ausdrücklich 
„beiderlei Rechtes“ -, also des weltlichen und des kirchli-
chen Rechtes, speziell seine konstruktiven Beteiligungen 
an den verschiedensten Gesetzgebungsverfahren111. 

Der preußische Staat würdigte die gesamte Lebensleis-
tung des Franz Adickes im Jahre 1914 durch die Verlei-
hung des ehrenden Titels „Wirklicher Geheimer Rat“, 
verbunden mit der Anrede „Exzellenz“112. 

                     
 
109 Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main: Zum Frankfurter Ehren-

bürgerbrief: Frankfurter Nachrichten vom 6. Okt. 1912, in Magistratsakte 

R 502. 

110 Universitätsarchiv Marburg; Signatur: UniA Marburg 307c Acc. 1950/10 

Nr. 84. 

111 Universitätsarchiv Gießen; Signatur: Jur G1. 

112 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Die 

Protokolle des Preußischen Staatsministeriums 1817-1934/38; = Acta 

Borussia, Neue Folge, 1. Reihe, Personenregister S. 482 unter „Adickes, 

Franz“; bearbeitet von H. Spenkuch; Hildesheim 2003. 
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Eine geschlossene Gesamtausgabe der Veröffentlichun-
gen von Franz Adickes anlässlich seines 100. Todesta-
ges erscheint wünschenswert, denn viele seiner Beiträge 
haben an Aktualität kaum verloren, sind aber nur noch 
schwer zugänglich; es wäre die erste Gesamtausgabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univ.-Prof., Dr.-Ing., Dr. sc.techn.h.c., Dr. agr.h.c. 
Erich Weiß 

Universität Bonn 
probobo@uni-bonn.de 



  : N Ö V  N R W 1  /  2 0 1 1 
 
 

   

64 

INSPIRE – Umsetzung in Nordrhein-Westfalen 

André Caffier, Dr. Stefan Ostrau, Christoph Rath, Stefan Sandmann, Holger Wanzke 

Vor knapp zwei Jahren wurde in Nordrhein-Westfalen die 
INSPIRE-Richtlinie durch das Geodatenzugangsgesetz in 
nationales Recht überführt. Seither werden die gesetzli-
chen Vorgaben in Kooperation von Kommunen und Land 
schrittweise umgesetzt. 

Als besonderer Meilenstein ist das GEOportal.NRW her-
vorzuheben. Innerhalb eines halben Jahres wurde der 
Beschluss des Interministeriellen Ausschusses GDI.NRW 
gemeinsam von der Bezirksregierung Köln, IT.NRW und 
der con terra GmbH mit Mitteln des Ministeriums für Inne-
res und Kommunales auf der Grundlage eines Gesamt-
konzeptes umgesetzt. Staatssekretär Dr. Hans-Ulrich 
Krüger schaltete das Portal auf der INTERGEO 2010 in 
Köln frei. 

Im Geodatenkatalog (Metadateninformationssystem des 
Landes) können Geodaten, -dienste und Anwendungen 
registriert, erfasst, gesucht, gefunden und im Geoviewer 
angezeigt werden. Weiterführende Informationen zum 
Aufbau der Geodateninfrastruktur in NRW runden das 
Angebot für den Nutzer ab (www.geoportal.nrw.de). 

Über die ca. 100 aktuell eingestellten Metadatensätze 
wird der Zugang zu über 1.700 Geodatensätzen von 
Kommunen und Land verfügbar gemacht. 
In den ersten beiden Monaten des Jahres konnten dabei 
über 50.000 Seitenanfragen erfolgreich beantwortet wer-
den. Das entspricht einem Datenfluss von ca. 9,5 GB. 

Diese ersten positiven Zahlen unterstreichen die Strate-
gie der GDI-NW, den Aufbau der Geodateninfrastruktur 
gemeinschaftlich mit Kommunen und Land voranzutrei-
ben. 
Neben der kommunalen Vertretung in nahezu allen Or-
ganisationsstrukturen des Landes haben sich darüber 
hinaus in einigen Bereichen Regionalinitiativen zum Auf-
bau einer Geodateninfrastruktur gebildet, um die Mehr-
werte frühzeitig im Rahmen des E-Government zu nut-
zen. Beispiele hierfür sind das Geonetzwerk Münsterland, 
die Initiative „GDI-OWL“ (Ostwestfalen-Lippe) und die 
GDI-Initiative Südwestfalen. 

 
Abb. 1: Übersicht der bestehenden Regionalinitiativen 

Gemeinsam haben das Land und die kommunalen Spit-
zenverbände in 2010 die Informationsdefizite der Kom-
munen zu dem umfassenden Thema INSPIRE in unter-
schiedlichen Ansätzen behandelt. So wurden unter Ande-
rem Informationsveranstaltungen organisiert, zu denen 
über 380 Teilnehmer aus 180 Behörden kamen (mehr 
Infos in NÖV 2/2010). Im Ergebnis der Informationsver-
anstaltungen bildete sich eine Arbeitsgruppe, die die für 
INSPIRE relevanten gesetzlichen Grundlagen der Daten-
sammlung und Bereitstellung erhoben und im Rahmen 
einer kommunalen Handlungsempfehlung zur Umsetzung 
von INSPIRE kommuniziert haben 
(https://www.geoportal.nrw.de/application-aktuelles/). 

Im April 2011 fand die 2. Informationsveranstaltung zur 
INSPIRE-Umsetzung in Nordrhein-Westfalen statt. 

 
Abb. 2: 2. Informationsveranstaltung zur INSPIRE-Umsetzung in NRW 
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Nach Rücksprache mit den kommunalen Spitzenverbän-
den wurden explizit nur die bekannten geodatenhalten-
den Stellen eingeladen, da sie in 2011 auf der Grundlage 
ihrer Meldungen im Monitoring 2010 bis Mai 2011 Diens-
te in einer Anfangsbetriebsfähigkeit und bis Dezember 
2011 INSPIRE-konforme Such- und Darstellungsdienste 
bereitstellen müssen. Das Interesse an konkreten Infor-
mationen zur INSPIRE-Umsetzung war groß und zeigte 
einmal mehr, dass sich die Mehrwerte eines Aufbaus der 
Geodateninfrastruktur immer weiter durchsetzen. Die ca. 
140 Gäste erlebten eine breit gefächerte Veranstaltung 
mit zahlreichen Informationen des Landes und der Kom-
munen. 
Im kommunalen Beitrag wurde noch einmal hervorgeho-
ben, dass die Mehrwerte von Geodateninfrastrukturen auf 
allen Verwaltungsebenen deutlich werden und daher die 
Investitionen nicht alleine der INSPIRE-Richtlinie zuge-
sprochen werden sollten. 
Zudem war man sich einig, dass die die im Vorjahr ent-
standene AG zur Ermittlung der kommunalen Betroffen-
heit seine Arbeit unbedingt auch zum Annex III weiterfüh-
ren müsse. Sie soll entsprechend offiziell in die Struktu-
ren der GDI-NW eingebunden werden. 
Sämtliche Vorträge können über das Geoportal.NRW 
eingesehen werden. 

Als einen wichtigen Meilenstein der INSPIRE-Umsetzung 
kündigte das LANUV NRW an, dass sie in Zusammenar-
beit mit IT.NRW und der con terra GmbH einen konfor-
men Dienst zum INSPIRE-Annex I Thema Schutzgebiete 
noch in der ersten Jahreshälfte fertig stellen und in das 
Geoportal.NRW einbinden werden. 

Aber auch beim Monitoring 2010 zeigt Nordrhein-
Westfalen einmal mehr seine hervorgehobene Stellung 
beim Aufbau von INSPIRE. So konnten knapp 200 Da-
tensätze zu sämtlichen Themen der Annexe I-II (teilw. III) 
an die zentrale Koordinierungsstelle gemeldet werden. 
Diese werden im Anschluss an eine Evaluierung durch 
die Koordinierungsstelle der GDI-DE Mitte Mai an die 
europäische Kommission zusammen mit den Rückmel-
dungen aller Bundesländer und des Bundes weiterge-
reicht. Hier bestätigen sich einerseits die Vorzüge einer 
umfassenden Informationspolitik aber auch das erhöhte 
Interesse am Aufbau einer Geodateninfrastruktur. 

Die GDI-NW wird sich auch weiterhin engagiert den Auf-
gaben der Geodateninfrastruktur stellen. Im Fokus stehen 
dabei unter anderem Themen wie Anfangsbetriebsfähig-
keit, Annex III, Diensteentwicklung, Architekturkonzept, 
Ausbau des GEOportal.NRW, einheitlicher Raumbezug, 
Monitoring 2010 und die nationale Geodatenbasis. 
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Abb. 3: Rückläufe zum INSPIRE-Monitoring 2010 (Annex I) aus NRW 

Weiterführende Informationen über das Landesgebiet 
hinaus können unter www.gdi-de.de nachgelesen wer-
den. Hier wird aktuell auch eine Umsetzungsanleitung für 
INSPIRE-Suchdienste und INSPIRE-Darstellungsdienste 
bereitgestellt. 

Terminrückblick: 

Vom 27.Juni bis 01.Juli 2011 fand in Edinburgh (Schott-
land) die INSPIRE Concerence 2011 statt. Hier präsen-
tierte das LANUV NRW / con terra GmbH den ersten 
INSPIRE konformen Dienst für das Thema Schutzgebie-
te. Darüber hinaus konnte das Ministerium für Inneres 
und Kommunales den aktuellen Stand seiner Umsetzung 
in einem Blockvortrag zusammen mit der Koordinie-
rungsstelle GDI-DE und dem Bund präsentieren. Sämtli-
che Folien der sehr gelungenen Veranstaltung sind auf 
den offiziellen Seiten zu INSPIRE zu finden 
(http://inspire.jrc.ec.europa.eu). 

André Caffier 
Ministerium für Inneres und Kommunales NRW 

andre.caffier@mik.nrw.de 

Dr. Stefan Ostrau 
Kreis Lippe 

s.ostrau@kreis-lippe.de 

Christoph Rath 
IT.NRW 

christoph.rath@it.nrw.de 

Stefan Sandmann 
Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
stefan.sandmann@bmu.bund.de 

Holger Wanzke 
Stadt Wuppertal 

holger.wanzke@stadt.wuppertal.de 
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Rückblick INTERGEO® 2010 in Köln 

Susanne Kleemann 

Die INTERGEO® in Köln war eine sehr gelungene Ver-
anstaltung. Erstmals sind 17.500 Besucher zur INTER-
GEO® gekommen, mehr als 500 Aussteller aus 32 Län-
dern haben sich präsentiert, und insbesondere der Anteil 
der Besucher aus dem Ausland konnte deutlich auf 25% 
erhöht werden. Die Zahl der Kongressbesucher lag mit 
1.500 auf Vorjahresniveau. Das neue Konzept mit der 
vorgeschalteten INTERGEO®-Akademie, den Plenaries 
und dem INTERGEO®-Come Together hat auf voller 
Linie überzeugt. 

Der örtliche Vorbereitungsausschuss hat sich bis 
zuletzt sehr stark engagiert und damit wesentlich zur 
rundum gelungenen und von vielen Besuchern als sehr 
positiv bewerteten Veranstaltung beigetragen. Dazu an 
dieser Stelle allen Mitwirkenden, sei es durch direkte oder 
indirekte Unterstützung, noch mal meinen herzlichen 
Dank für das Engagement und den Einsatz. Der Dank gilt 
auch im Namen des Veranstalters, dem DVW e.V. – 
Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landma-
nagement. 

Das INTERGEO® Opening fand am Montagabend im 
Schokoladenmuseum am Rheinauhafen statt. Prof. Dr. 
Karl-Friedrich Thöne, Präsident des DVW, eröffnete die 
INTERGEO® 2010 und lauschte gemeinsam mit den 
geladenen Gästen den Grußworten des Schirmherren, 
Bundesinnenminister Lothar de Maizière, die von Abtei-
lungsdirektorin Beate Lohmann überbracht wurden. An-
schließend begrüßte die Kölner Bürgermeisterin Angelika 
Spizig die anwesenden Gäste; Frau Spizig hatte ein 
Dejá-View, weil sie bereits vor 9 Jahren - ganz am An-
fang ihrer Amtszeit - INTERGEO® Besucher in Köln 
begrüßt hat. Weitere Grußworte überbrachten für die 
Schwesterverbände Udo Stichling, DDGI Präsident, und 
Dr. Hartmut Rosengarten, Vorsitzender des Ausstellerbei-
rats, sowie Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner, Vorsit-
zender des Vorstandes des Deutschen Zentrums für Luft- 
und Raumfahrt e.V.. 

Im Rahmen des INTERGEO® Openings wurde zum 
dritten Mal in Folge der DVW GIS Best Practice Award 
verliehen. Ausgezeichnet wurde in diesem Jahr das ge-
meinsame Auskunftssystem „Gefährdungspotenziale des 

Untergrundes in Nordrhein-Westfalen“ der Bezirksregie-
rung Arnsberg, Abteilung Bergbau & Energie, und des 
Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen. Herr Welz 
nahm als Projektleiter den Preis entgegen und bedankte 
sich für die hohe Auszeichnung. In dem prämierten Aus-
kunftssystem stellen die Projektbeteiligten seit Dezember 
2009 im Internet unter www.gdu.nrw.de Informationen 
über mögliche Gefährdungen aus dem Untergrund zum 
Beispiel als Folge von Bergbau oder Methanausgasun-
gen detailliert für das gesamte Gebiet von Nordrhein-
Westfalen zur Verfügung. Behörden und Bürger können 
Informationen in unterschiedlichen Variationen abrufen. 
Das Auskunftssystem stellt ein gelungenes Beispiel dar, 
wie dem Informationsbedarf aber gleichzeitig auch dem 
Datenschutz Rechnung getragen werden kann. Für den 
Benutzer stehen alle Informationen aus einer Hand be-
reit, während sie im Hintergrund von mehreren Institutio-
nen zusammengetragen werden. 

Erstmals fand in Köln die INTERGEO® Akademie mit 
dem 99. und 100. DVW-Seminar statt. Die beiden The-
menkomplexe GNSS und Wertermittlung sind mit insge-
samt 170 Teilnehmern auf großes Interesse gestoßen. 
Der erste Aufschlag ist also geglückt. Ein interdisziplinä-
rer Brückenschlag wurde durch die erstmalige Kooperati-
on mit dem europäischen Kongress EnviroInfo 2010 
geschaffen. Eine tiefe Bereicherung für beide Fachgebie-
te Umweltinformatik und Geoinformation, so das gemein-
same Resümee nach dem Kongresstag. 

Die Förderung des Nachwuchses liegt dem DVW ganz 
besonders am Herzen. Denn wenn es uns nicht gelingt, 
Nachwuchs für die Geodäsie zu gewinnen und diesen 
auch an uns zu binden, dann werden wir nicht nur über 
den Mangel klagen, sondern andere Berufsgruppen wer-
den unsere Aufgaben übernehmen. Um diesem Prozess 
entgegenzuwirken, fanden im Rahmen der INTERGEO® 
einige Aktivitäten für den Nachwuchs statt. 
Im Rahmen des Vortragsblock Young GEO haben fünf 
Studentinnen und Studenten ihre Diplomarbeiten vorge-
stellt und dabei den erstaunten Zuhörern viele neue Er-
kenntnisse präsentiert. Die Resonanz auf den Wettbe-
werb GIS an Schulen war wieder riesig. Insgesamt ha-

Nachrichten / Aktuelles 
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ben sich acht Schulklassen aus NRW und eine aus RLP 
am nunmehr 6. Wettbewerb beteiligt. 
Die Buchholzer Grundschule in Witten hatte sich mit dem 
„Lebensraum Schule“ beschäftigt, die GtHS Kogel aus 
Stolberg /Rhld. hatte u.a. eine Stadtkarte für „Jugendliche 
in Stolberg“ erstellt. Die Gesamtschule Neuwerk Mön-
chengladbach hat das „Mystery Geocache“ kreiert. Die 
Märkische Schule Bochum-Wattenscheid stellte ihre 
„Stadtentwicklung Bochum“ vor und das Cornelius-Burgh-
Gymnasium die Stadtentwicklung Erkelenz. Die Anne-
Frank-Gesamtschule Havixbeck hat ein „Solarkataster“, 
das Gymnasium zu St. Katharinen Oppenheim aus 
Rheinland-Pfalz ein „Baumkataster“ erstellt. Das Rats-
gymnasium Rheda-Wiedenbrück bewertete das Solarpo-
tenzial der Heimatstadt, und das Konrad-Adenauer-
Gymnasium Bonn hat kurzer Hand die „Vermessung des 
Erdradius“ durchgeführt. 
Die Schirmherrin, die Kölner Regierungspräsidentin Gise-
la Walsken, hatte viel Freude an der lebendigen Präsen-
tation und der Begeisterung der Schülerinnen und Schü-
ler. So überreichte sie jeder Schulklasse gerne die Geld-
preise im Gesamtwert von 3.000 Euro. Der erste Preis in 
der Gruppe der „Kleinen“ ging an die 24 Schülerinnen 
und Schüler der Ganztagshauptschule Kogel aus Stol- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

berg, und der erste Preis bei den „Großen“ an die Anne-
Frank-Gesamtschule Havixbeck. 
 
Für das Geo-Coinrennen der drei Verbände BDVI, DVW 
und VDV haben sich insgesamt 146 Teams registriert 
und das Wettrennen erfolgreich absolviert. Der Geocoin 
unter dem Motto „Geocaching meets Geodäsie“ musste 
auf die Reisen geschickt werden mit dem Ziel, die meis-
ten km innerhalb Europas zurückzulegen. Gewonnen hat 
ein Nicht-Geodät mit einer Gesamtstrecke von 18.654 km 
vor zwei Geodäten, die 17.448 km bzw. 14.533 km zu-
rücklegen ließen. Nach der Preisverleihung haben die 20 
eingeladenen Teams im Rahmen eines Rundganges die 
INTERGEO® entdeckt und so manch’ spannende und 
interessante Entdeckung gemacht. 

Weitere Informationen – auch zur nächsten INTERGEO® 
in Nürnberg – sowie die Vorträge stehen auf der Home-
page www.intergeo.de. 

Susanne Kleemann 
Kongressdirektorin INTERGEO® 2010 

c/o Bundesministerium des Innern 
Bonn 
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Balsam für die Vermesser-Seele –  
Eine nicht-alltägliche Anfrage an Geobasis.nrw 

"Unser "Lieblings-TP" in Bedburg-Kaster ist der 162 
(5005). Es ärgert uns aber seit Jahren, dass im Deckblatt 
"Lipp, Spieß" zu lesen ist. Denn es heißt "Im Spleß" oder 
auch seltener "Im Spless", weiterhin wohl eher Kaster als 
Lipp. 

Daher meine Bitte: Können Sie ein Änderung dieser 
Bezeichnung in "Kaster, Im Spleß" prüfen bzw. gar erwir-
ken? Es wäre ein Balsam für unsere Vermesser-Seelen, 
sind wir doch 'per Du' mit diesem TP, da wir ihn häufig 
aufsuchen und bei jeder Gebäudeeinmessung/Teilung in 
diesem Neubaugebiet seine Kartei auf dem Tisch haben." 

Ergebnis: Geobasis.nrw ist der Bitte nachgekommen! 

Quelle: anonym 

Aufgespießt 



:NÖ V NRW 1  /  2 0 11    
 

 

69

Kummer / Frankenberger (Hrsg.) 

Das deutsche Vermessungs- und  
Geoinformationswesen 

Herausgeber: 
Prof. Dr.-Ing. Kummer, Klaus /  
Prof. Dr.-Ing. Josef Frankenberger, 
Auflage 2010, 
424 Seiten, 17 x 24 cm, kartoniert, 
ISBN 978-3-87907-498-3, 
Wichmann, VDE Verlag GmbH, 
58,00 Euro 

 
 
Mit dem Jahrgang 2011 liegt nun der erste Ergänzungs-
band des 2010 erstmalig erschienenen Jahrbuchs über 
das deutsche Vermessungs- und Geoinformationswesen 
vor. In der aus dem Basisband bekannten Struktur  wer-
den darin teils neue Themen vorgestellt (z.B. Geoinfor-
mationsdienst der Bundeswehr), teils Themen wieder 
aufgegriffen und fortgeschrieben (z.B. im Kapitel Geodä-
tischer Raumbezug). 

Ohne auf die einzelnen Kapitel inhaltlich im Detail einzu-
gehen, kann festgehalten werden, dass auch der aktuelle 
Jahrgang umfassend über das informiert, was im amtli-
chen deutschen Vermessungswesen gerade die tägliche 
Arbeit bestimmt. Wer in einigen Jahren möglicherweise 
einmal die Arbeiten zur Erneuerung des DHHN darstellen 
will oder den Stand der Dinge in Sachen INSPIRE, wird 
mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Das deutsche Vermes-
sungs- und Geoinformationswesen zitieren. Den altbe-
kannten Fachzeitschriften ist insofern ein echter Konkur-

rent erwachsen, zumindest wenn es um die ganzheitliche 
Darstellung von Sachstand und Perspektive des amtli-
chen Vermessungswesens geht. 

Wer den Intergeo-Kongress 2010 in Köln besucht hat, 
erinnert sich möglicherweise an die Podiumsdiskussion 
„Gemeinsam für Geoinformation 2015“. Dort wurde sinn-
gemäß die Frage gestellt, ob „die Vermesser“ trotz aller 
Öffnung unter Schlagworten wie Geoinformation, E-
Government und Kundenorientierung nicht letztlich doch 
ein in sich geschlossenes Grüppchen bilden würden. Die 
fachpolitisch korrekte Antwort lautet natürlich, dass dies 
so schon längst nicht mehr stimme, es vielleicht noch 
Defizite gebe, aber der Berufsstand grundsätzlich seine 
Lektion gelernt habe. Übertragen auf das Jahrbuch muss 
die Frage lauten, ob hier wirklich das deutsche Vermes-
sungs- und Geoinformationswesen dargestellt wird, oder 
nicht doch eher (vielleicht weniger werbewirksam) das 
amtliche deutsche Vermessungswesen mit seinen alther-
gebrachten Verästelungen in die Bodenordnung und 
Immobilienbewertung. Damit stellt sich die Gretchenfra-
ge: Was will man unter deutsches Vermessungs- und 
Geoinformationswesen eigentlich verstehen? In diesem 
Zusammenhang sei auch auf die ähnlich gelagerte Dis-
kussion um die Dachmarke „Geodäsie“ hingewiesen, wie 
sie bereits im Geleitwort des DVW-Präsidenten skizziert 
wird. 

Das Buch stellt eine Leistungsschau des amtlichen Ver-
messungswesens dar. Diese darf sich sehen lassen und 
wird durch das Jahrbuch eindrucksvoll und kompetent 
vermittelt. Daher: Kaufempfehlung. Wünschenswert und 
dem großen Titel angemessen wäre ein Blick über den 
Tellerrand des Amtlichen Vermessungswesens. Da es 
sich um ein Jahrbuch handelt, kann dies ja möglicherwei-
se eine Anregung für kommende Bände sein. 

Stephan Heitmann 
Ministerium für Inneres und Kommunales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
Referat 32 

Buchbesprechungen 
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Strategieschrift der  
Senatskommission für Geowissenschaftliche Gemein-
schaftsforschung der deutschen Forschungsgemein-
schaft 

Dynamische Erde - Zukunftsaufgaben der  
Geowissenschaften 

Herausgeber: 
Senatskommission für Geowissenschaftliche Gemein-
schaftsforschung der deutschen Forschungsgemein-
schaft 
ISBN 978-3-00-029808-0 
Das Buch kann gegen eine Schutzgebühr von 3,00 Euro 
zzgl. Versandkosten bestellt werden oder ist zum down-
load verfügbar unter: 
http://www.geokommission.de/Dynamische_Erde.html 

 
 
Mit der vorliegenden Strategieschrift  will die Senats-
kommission für Geowissenschaftliche Gemeinschaftsfor-
schung der deutschen Forschungsgemeinschaft, kurz 
Geokommission, den Wandel adressieren, den die Geo-
wissenschaften hin zu einem vernetzten bzw. integrativen 
System vollziehen (müssen), um weiterhin international 
sichtbar und international wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Vorweg gesagt: Diesem Anspruch wird das Buch auf 
seinen 380 Seiten voll gerecht. Mehr noch, es sei als 
spannende Lektüre und als Werbung für die Geo-Berufe 
wärmstens empfohlen und sollte sich daher auch an den 
möglichen Berufsnachwuchs richten. „Geo ist in, Geo ist 
spannend“. 

Die Strategieschrift beschreibt die wissenschaftlichen 
Themen, Herausforderungen und Forschungsansätze 
und will damit das Bild der Geowissenschaften in der 
öffentlichen Wahrnehmung schärfen. Dies alles vor dem 
Hintergrund der begrenzten Verfügbarkeit der Geores-

sourcen und dem Bedarf einer nachhaltigen Entwicklung. 
Kann der Mensch, und wenn ja, wie kann der Mensch 
den Herausforderungen der globalen Umweltveränderung 
begegnen? Dabei wird das komplexe „System Erde“ in 
diversen räumlichen und zeitlichen Aspekten beleuchtet. 
Als Geodät fühlt man sich angesprochen und sollte sei-
nen Beitrag leisten - beispielsweise durch hochgenaue 
Messungen im Raumbezugspunktfeld zum belastbaren 
Nachweis der Dynamik der Erde, Stichwort „Meeresspie-
geländerung“ oder „Plattentektonik“ oder durch die Bo-
denordnung zur Lösung von Raumnutzungskonflikten. 

Die Strategieschrift gliedert sich in 12 Kapitel, von denen 
hier nur die Überschriften genannt seien, da sie bereits 
die Inhalte gut beschreiben: Bedeutung und Aufgaben 
der Geowissenschaften, Die Erde als Rohstoffquelle, 
Veränderung des Erdsystems durch den Menschen, 
Naturkatastrophen: Die Erde als Unruheherd, Die Erde 
als Planet, Das tiefe Erdinnere, Die Lithosphäre, Die 
Oberfläche der Erde, Natürliche Klimaentwicklung und 
menschlicher Einfluss auf das Klima, Die Erde als Öko-
system, Geowissenschaftliche Methoden und Technolo-
gien für die Zukunft, Geowissenschaftliche Forschungs-
landschaft und geowissenschaftlicher Nachwuchs. 

Mit der vorlegenden Strategieschrift hat die Geokommis-
sion ein modernes Bild und einen aktuellen Anforde-
rungskatalog an die Geowissenschaften aufgezeigt. Es 
macht auch nachdenklich, welchen Herausforderungen 
sich die Menschheit stellen muss. 

Die Geodäsie muss aufgefordert sein, ihren Beitrag zu 
leisten und sollte ein geodätisches Strategiepapier er-
gänzen, das sich in den aufgezeigten Rahmen einpasst. 
Muss die Geodäsie sich nicht auch fragen, warum sie in 
dem Strategiepapier erwähnt, aber die Rolle der Geodä-
sie in einem Buch über Geowissenschaften nicht ausrei-
chend gewürdigt wird? Hier könnten die Vertreter der 
geodätischen Wissenschaft - die DGK - künftig durchaus 
proaktiver auftreten. Die Geodäsie hat mit ihren vielen 
Facetten - von der Satellitengeodäsie bis zur Bodenord-
nung - einen gesellschaftlichen Beitrag anzubieten, ganz 
nach dem Motto der INTERGEO: Wissen und Handeln 
für die Erde! 

Dr. Jens Riecken 
Ministerium für Inneres und Kommunales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
Referat 32 
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Thomas Luhmann (Hrsg.) 

Nahbereichsphotogrammetrie 

Herausgeber: 
Thomas Luhmann, 
3., vollst. neu bearb. und erw. Auflage 2010 
674 Seiten, gebunden, 
ISBN 978-3-87907-479-2, 
Wichmann, VDE-Verlag GmbH, 
96,00 Euro 

 
 
Flugzeug- oder satellitengestützte Datenerhebung mit 
Luftbildkameras und die Weiterverarbeitung der so ge-
wonnenen Daten mit photogrammetrischen Methoden ist 
in Landesvermessung und Liegenschaftskataster im 
beruflichen Alltag ein durchaus bekanntes und probates 
Verfahren. Bei überschaubaren Kosten kann schnell über 
homogene Geobasisdaten verfügt werden. Nahbe-
reichsphotogrammetrie ist in diesem Kontext ein eher 
selten angewandtes Instrumentarium. In anderen  Diszip-
linen hat dieses Fachgebiet in den letzten Jahren durch 
den stark zunehmenden Einsatz digitaler Aufnahmetech-
nik einerseits und der Bildanalyse andererseits deutlich 
an Bedeutung gewonnen. Schneller, wirtschaftlicher und 
genauer als früher können nun dreidimensionale Objekte 
erfasst und einer Weiterverarbeitung zugeführt werden. 

Die Nahbereichsphotogrammetrie erreicht immer neue 
Anwendungsbereiche und damit Fachleute, die sich 
erstmals mit dieser Thematik auseinandersetzen müssen. 
Gleichwohl sind gerade im Bereich der Architektur-, Inge-
nieur- und Industrieanwendungen die Möglichkeiten und 
Grenzen photogrammetrischer Verfahren nicht ausrei-
chend bekannt. Hier setzt die dritte Auflage des erstmals 
im Jahr 2000 erschienenen Lehrbuchs an und will Studie-
renden und Einsteigern, aber auch Praktikern aus der 
Messtechnik, Entwicklern und Wissenschaftlern ver-

schiedenster Disziplinen wertvolle Hinweise bei der Er-
schließung der Thematik geben. 

Nach einer Einführung, die einen Überblick über die prin-
zipiellen Methoden, Anwendungsbereiche der Pho-
togrammetrie und deren geschichtliche Entwicklung ver-
schafft, werden auf 75 Seiten sehr gut nachvollziehbar 
die mathematischen Grundlagen ausgebreitet. Das wich-
tige Kapitel über Aufnahmetechnik enthält eine vertiefte 
Darstellung zu den physikalischen Grundlagen, zu Auf-
nahmekonzepten, geometrischen Grundlagen, Kompo-
nenten zur Bilderfassung und zu Aufnahmesystemen. 
Das Kapitel über analytische Auswerteverfahren breitet 
leicht verständlich und sehr gut illustriert den ganzen 
Inhalt des photogrammetrischen Werkzeugkastens von 
der Einzelbildauswertung, Auswertung von Stereobildern, 
über Mehrbildauswertung, Panoramaphotogrammetrie bis 
zur Mehrmedienphotogrammetrie und zu phasenbasier-
ten Messverfahren aus. Im fünften Kapitel werden die 
Grundlagen und Verfahren der digitalen Bildverarbeitung 
erläutert, im sechsten Kapitel praxisorientierte Systeme 
zur Lösung verschiedener Messaufgaben auf der Basis 
photogrammetrischer Methoden vorgestellt. Dabei wird 
die Gliederung an Hand der Anzahl der am Prozess be-
teiligten Bilder bzw. Kameras vorgenommen. Das siebte 
Kapitel behandelt Fragen zu Planung, Genauigkeit und 
Optimierung photogrammetrischer Projekte. Das sehr gut 
strukturierte Lehrbuch schließt ab mit einem Füllhorn 
voller Anwendungsbeispiele, von Architektur, Archäologie 
und Denkmalpflege über Ingenieurvermessung und Bau-
wesen, industrielle Messtechnik bis zu medizinischen 
Anwendungen. 

Ulrich Krause 
Bezirksregierung Köln 

Dezernat 72 Topographische Informationserhebung 
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Hans Fröhlich (Hrsg.) 

Preußens letzte Kette –  
Auf den Spuren des Hauptmanns Bendemann 

Herausgeber: 
Hans Fröhlich, 
100 Seiten, 124 Abbildungen, schwarz-weiß-Druck, 
Format A4, Klebebindung, 
1 Kartenbeilage Format A3 farbig, 
Direktvertrieb Selbstverlag Fröhlich 
12,85 Euro portofreier Versand mit Rechnung 

 
 
In Zeiten der satellitengesteuerten Navigationssysteme 
ist es kaum noch vorstellbar, wie groß der Aufwand einst 
gewesen sein muss, eine exakte Landkarte zu erstellen. 
Die präzise Kartographie kam erst, wen wundert´s, mit 
den alten Preußen. Und genau aus dieser Zeit hat sich 
ein seltener Schatz erhalten: Das Erkundungstagebuch 
des Hauptmanns Bendemann, dem als kaiserlicher Ver-
messungsdirigent der Königlich Preußischen Landesauf-
nahme beim Großen Generalstab zwischen 1886 und 
1889 die Erkundung der Hauptvermessungspunkte in 
einem 70.000 qkm großen Gebiet, das sich vom Münster-
land bis nach Trier und von der belgisch-
niederländischen Grenze bis nach Thüringen erstreckte, 
befohlen war. 

Eigentlich hatte sich Bendemann vehement gegen diese 
Kommandierung gewehrt, da er sich mathematisch der 
Aufgabe nicht gewachsen sah. Doch 1883 ereilte ihn 
durch Allerhöchste Kabinett Order das Schicksal – und 
Zitat: „so fuhr ich mit Grauen und Schaudern nach Ber-
lin“. 

Nach ausführlicher Einarbeitung machte er sich teils per 
Bahn, per Kutsche oder zu Fuß, von seinem Burschen 
begleitet, auf den Weg, um auf hohen Bergen oder Kirch-
türmen die Punkte zu finden, die ca. 50 km von einander 

entfernt lagen und Sichtverbindung zu den Nachbarpunk-
ten hatten, so dass ein Dreiecksnetz entstand. Mit den 
gemessenen Dreieckswinkeln und Formeln der Trigono-
metrie konnte dann später die Lage der Punkte exakt 
berechnet werden und diese bildeten den Rahmen für die 
detaillierte Geländeaufnahme. Bendemann hat alles in 
einem 550 Seiten umfassenden Erkundungstagebuch 
handschriftlich festgehalten, auch die Namen und die 
Qualität der Quartiere, in denen er jeden Tag an einem 
anderen Ort logierte. 

Dieses Tagebuch geriet mehr als 100 Jahre später in die 
Hände des leidenschaftlichen Vermessungsingenieurs 
Hans Fröhlich, Professor für Landesvermessung an der 
Hochschule Bochum. Der gebürtige Sauerländer war von 
den Tagebuchaufzeichnungen so fasziniert, dass er die 
Reise des Hauptmanns durch seine Heimat nachvollzog 
und in einem Buch publizierte. Als er 2010 auch noch auf 
eine Enkelin Bendemanns stieß und somit auch Zugang 
zu den privaten Tagebuchaufzeichnungen bekam, hat er 
die Reisen, Märsche, Quartiere und Strapazen in Verbin-
dung mit der Erkundung der Rheinisch-Hessischen Drei-
eckskette so aufbereitet, dass der interessierte Leser so 
zu sagen hautnah die Arbeiten nachvollziehen kann. 
Dazu braucht er aber nicht wie Hauptmann Bendemann 
die vielen Kirchtürme und Umschaugerüste besteigen 
und auch nicht bei Wind und Wetter mal 6 Stunden auf 
einer hohen Buche auszuharren, um auf einem bewalde-
ten Berg eine klare Fernsicht zu erhaschen. 

Hans Fröhlichs „Preußens letzte Kette – Aus dem 
Reisetagebuch des Hauptmanns Bendemann“ (Bild Titel-
blatt) bietet spannende und unterhaltsame Vermes-
sungsgeschichte aus einer Zeit ohne Auto, GPS und 
Handy – die sollte man nicht verpassen und obendrein, 
schwindelfrei braucht der Leser nicht zu sein! 

 
 

Direktvertrieb Selbstverlag Fröhlich, 
Lichweg 16, 

53757 Sankt Augustin 
TEL/FAX 02241-312345 / 310019 

E-Mail: geo-goon@t-online.de 
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Grimm-Pitzinger, A. / Weinold, Th. (Hrsg.) 

16. Internationale Geodätische Woche  
Obergurgl 2011 

Beiträge zur Tagung vom 13. bis 19. Februar 2011 

Herausgeber: 
Grimm-Pitzinger / Th. Weinold, 
Auflage 2011, VIII, 
276 Seiten 
ISBN 978-3-87907-505-8, 
Wichmann, VDE-Verlag GmbH, 
40,00 Euro, 
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Tagungsband enthält die Beiträge der 16. Interna-
tionalen Geodätischen Woche, 

die vom 13. bis 19. Februar in Obergurgl/Österreich statt-
fand. 

Die 1976 aus der Taufe gehobene Tagung ist eine belieb-
te Plattform zum Gedankenaustausch für Geodäten. 
Neueste Methoden, konkrete Praxislösungen und inte-
ressante Theorien aus den Fachgebieten werden vorge-
stellt und diskutiert. 

Folgende Themenschwerpunkte werden behandelt:  
Ingenieurvermessung, Photogrammetrie / Fernerkundung 
/ LIDAR, GIS und Godateninfrastruktur, zur Zukunft des 
Vemessungsberufs. 

VDE Verlag GMBH Berlin Offenbach 
Bismarckstraße 33 10625 Berlin 

Tel.: (030) 34 80 01-1161 Fax: (030) 34 80 01-9161 
Mail: beate.knittel@vde-verlag.de 
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GI Geoinformatik GmbH (Hrsg.) 

ArcGIS 10 - das deutschsprachige Handbuch für 
ArcView und ArcEditor 

Mit zahlreichen Übungsbeispielen und Gutschein für die 
ESRI Evaluation-DVD in der aktuellen Programmversion 

Herausgeber: 
GI Geoinformatik GmbH, 
Auflage 2011, XX,  
708 Seiten, 
ISBN 978-3-87907-500-3, 
82,00 Euro, 
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das informative Werk  basiert auf den Erfahrungen von 
GI Geoinformatik aus ihrem Kundensupport und aus 
zahlreichen ArcGIS-Schulungen. 

Neben der Aktualisierung auf die ArcGIS Version 10 
bietet die Neuauflage zahlreiche neue Kapitel und Erwei-
terungen. Das Übungskapitel wurde komplett überarbei-
tet, die ArcToolbox und der Model-Builder werden aus-
führlicher beschrieben. 

Für alle, die ArcGIS 10 von ESRI kennenlernen möchten, 
befindet sich im Buch ein Gutschein, mit dem eine Arc-
GIS-Evaluation-DVD angefordert werden kann, um die 
umfangreichen Funktionalitäten selbst zu testen. 

Es ist ein Buch aus der Praxis für die Praxis, das einen 
schnellen und systematischen Einstieg in die Software 
ermöglicht. Anhand der durchgängig farbigen Abbildun-
gen wird der Leser Schritt für Schritt durch die Menü-
struktur geführt. Die praktischen Übungsbeispiele eignen 
sich zum Selbststudium ebenso, wie zur Verwendung als 
schulungsbegleitendes Handbuch. 

VDE Verlag GMBH Berlin Offenbach 
Bismarckstraße 33 10625 Berlin 

Tel.: (030) 34 80 01-1161 Fax: (030) 34 80 01-9161 
Mail: beate.knittel@vde-verlag.de 
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Am 26.03.2011 verstarb im Alter von 57 Jahren sehr plötzlich und für uns alle unfassbar Herr  

 

Hans-Dieter Schuler. 

 

Herr Schuler war zuletzt als Regierungsbeschäftigter im Dezernat 71 - Raumbezug - der Bezirksregierung Köln 
tätig.  

Hier hat er sich in 33 Jahren ein vertieftes Fachwissen im Bereich Nivellement erarbeitet, wirkte in Arbeitsgrup-
pen mit und war Mitglied von bundesweiten Projektgruppen, nicht zuletzt auch Projektleiter der Rechenstelle 
DHHN (Deutsches Haupt-Höhen-Netz). 

Wir haben mit Herrn Schuler einen sehr geschätzten Kollegen verloren, der neben den fachlichen Anweisun-
gen für die Präzisionsnivellements im DHHN auch die fachlichen Vorgaben für die Umstellung auf die Digitalni-
velliere maßgeblich mit geprägt hat. Mit großem Engagement hat Herr Schuler die Entwicklung und den Auf-
bau des Vertikalkomparators in unserem Hause wahrgenommen. 

Neben all diesen fachlichen Aufgaben hatte Herr Schuler auch immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte 
der Kolleginnen und Kollegen. Es bleibt eine große Lücke und wir trauern um einen freundlichen und sehr 
hilfsbereiten Kollegen. 

Sein Tod hinterlässt uns sprachlos und erschüttert. 

 

Nachruf 
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